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EU: Öffentliches Country by Country könnte bis Ende Februar auf EU-

Ebene beschlossen werden 

Am 13.01.2021 hat die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft einen Kompro-

missvorschlag zum Public Country by Country Reporting (Public CbCR) vorge-

legt, der während einer Sitzung der Ratsarbeitsgruppe am 22.01.2021 erörtert 

werden soll. Die portugiesische Präsidentschaft sieht das Public CbCR als eine 

ihrer Prioritäten an. Der neue Kompromissvorschlag nimmt keine wesentlichen 

Änderungen an dem vorherigen Entwurf vor, der unter finnischer Präsidentschaft 

erstellt wurde. Die Diskussionen im Rat wurden seit 2015 aufgrund des Wider-

spruchs mehrerer Mitgliedstaaten gegen die Rechtsgrundlage des Vorschlags 

blockiert: Der Vorschlag wird derzeit im Rahmen des ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahrens behandelt und bedarf der Zustimmung sowohl des Rates (wohl 

mit qualifizierter Mehrheit, nicht mit Einstimmigkeit) als auch des Parlaments, um 

eine Einigung zu erzielen. 

Dem Vernehmen nach wurde bestätigt, dass Österreich seine Position zum 

Public CbCR ändern und daher für den Vorschlag stimmen wird. Darüber hinaus 

soll auch Lettland (das bisher dagegen war) jetzt ebenfalls seine Meinung geän-

dert haben. Es erscheint daher wahrscheinlich, dass im Rat für Wettbewerbsfä-

higkeit die erforderliche qualifizierte Mehrheit zugunsten des Vorschlags zur Ein-

führung des Public CbCR am 25.02.2021 erzielt wird. 

 

Koalitionsfraktionen: Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen 

Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 

Bereits am 17.12.2020 hatten die finanzpolitischen Sprecher Lothar Binding 

(SPD-Fraktion) und Antje Tillmann (CDU/CSU-Fraktion) mitgeteilt, dass sich die 

Koalitionspartner für den Veranlagungszeitraum 2019 auf eine Fristverlängerung 

für die Abgabe der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien 

Karenzzeit geeinigt haben (vgl. TAX WEEKLY # 47/2020). 

Am 14.01.2021 hat nun der Bundestag den von den Koalitionsfraktionen 

(CDU/CSU und SPD) ins Gesetzgebungsverfahren eingebrachten Gesetzentwurf 

zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung – Verlängerung der 

Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den 

Veranlagungszeitraum 2019 in erster Lesung behandelt und nach halbstündiger 

Aussprache zur weiteren Beratung an den federführenden Finanzausschuss 

überwiesen.  

Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist 

nach § 149 Abs. 3 AO für beratene Fälle soll für den Besteuerungszeitraum 2019 

um sechs Monate bis Ende August 2021 verlängert werden (soweit im Einzelfall 

nicht eine Anordnung nach § 149 Abs. 4 AO ergangen ist).  

Ebenfalls um sechs Monate soll die regulär fünfzehnmonatige zinsfreie Karenz-

zeit (§ 233a Abs. 2 Satz 1 AO) für den Besteuerungszeitraum 2019 verlängert 

werden. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen und 

gilt nach dem Gesetzentwurf allgemein, also auch in nicht beratenen Fällen. 
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Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerbera-

tenden Berufe setze aus Sicht der Fraktionen unter anderem voraus, dass ihnen 

hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung stehe. Die Corona-Pandemie stelle sie 

gegenwärtig aber vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen 

Steuererklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 sei in diesen Fällen 

vielfach nicht mehr gewährleistet, heißt es zur Begründung. 

Für Steuer- und Feststellungserklärungen, die durch Angehörige der steuerbera-

tenden Berufe erstellt werden, sei in dieser außergewöhnlichen Situation antrags-

los eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Gestalt von Ver-

spätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 

Die Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit begegne keinen verfassungsrechtli-

chen Bedenken. Zum einen liege hier erkennbar eine singuläre Sondersituation 

vor, die es dem Gesetzgeber erlaube, weitergehend zu pauschalieren. Zum an-

deren stelle die Verlängerung der Karenzzeit hinsichtlich der Erstattungszinsen 

keine unzulässige Rückwirkung dar. Dies gelte selbst dann, wenn ein Steuer-

pflichtiger seine Steuererklärung vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in 

Erwartung einer Erstattungsverzinsung ab 01.04.2021 abgegeben habe. Es be-

stehe nämlich kein schutzwürdiges Vertrauen in den unveränderten Fortbestand 

geltenden Rechts, insbesondere in der unstreitigen ganz besonderen Corona-

Situation. 

Aufgrund der Einbringung des Gesetzentwurfs durch die Koalitionsfraktionen im 

Bundestag anstelle einer Einbringung durch die Bundesregierung wird nur ein 

Durchgang im Bundesrat erforderlich sein, so dass dies zu einer Beschleunigung 

des Gesetzgebungsverfahrens beitragen kann. Der Bundestag soll das Gesetz 

bereits in der letzten Januarwoche beschließen. Die Zustimmung des Bundesrats 

wäre dann schon für den 12.02.2021 vorgesehen. 

 

BMF: Erneute Kehrtwende beim Entwurf für ein Abzugsteuerentlastungs-

modernisierungsgesetz? 

Dem Vernehmen nach hat das BMF seinen Entwurf für das sog. Abzugsteuerent-

lastungsmodernisierungsgesetz geändert. Die Änderung entspräche einer erneu-

ten Kehrtwende mit Blick auf die Regelung, nach welcher die sog. „Registerfälle“ 

gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Im Refe-

rentenentwurf war vorgesehen, § 49 Abs. 1 EStG zu ändern und die Formulie-

rungen mit Bezug zu einem inländischen öffentlichen Buch oder Register zu 

streichen. Diese Streichung wurde nun wohl wieder herausgenommen. Ein für die 

kommende Woche angesetzter Kabinettsbeschluss ist dem Vernehmen nach 

noch nicht sicher.  

 

BMF: Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten Gebäuden – Einzelfragen zu § 35c EStG 

Mit Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 

21.09.2019 wurde § 35c EStG neu geschaffen. Es handelt sich um eine Steuer-



 

 
Seite 3 von 7 

 

# 2 
15.01.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

ermäßigung bei Aufwendungen für energetische Gebäudesanierungsmaßnah-

men an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden (wie Wärmedämmung 

von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken, Fenster- und Außentüren, Einbau 

von Lüftungs- und Heizungsanlagen, Einbau digitaler Systeme zur energetischen 

Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und Optimierung bestehender Heizungsan-

lagen), die älter sind als zehn Jahre.  

Mit BMF-Schreiben vom 14.01.2021 veröffentlicht die Finanzverwaltung ein dies-

bezügliches Anwendungsschreiben. 

 

 
BMF: Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR) – Vorübergehende Ver-

längerung der Reinvestitionsfristen 

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz waren bereits die Reinvestitionsfristen 

von § 6b EStG und § 7g EStG verlängert worden. Mit BMF-Schreiben vom 

13.01.2021 sieht die Finanzverwaltung eine vorübergehende Verlängerung der 

Reinvestitionsfristen auch bezogen auf die Rücklage für Ersatzbeschaffung 

(R 6.6 EStR) vor. 

 

BMF: Unberechtigter Steuerausweis nach § 14c Abs. 2 UStG 

Mit BMF-Schreiben vom 11.01.2021 übernimmt die Finanzverwaltung die Recht-

sprechung des BFH zu den Voraussetzungen eines unberechtigten Steueraus-

weises in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass.  

Gem. § 14c Abs. 2 UStG entsteht eine Steuerschuld, wenn in einer Rechnung ein 

Steuerbetrag gesondert ausgewiesen wird, obwohl der Rechnungsaussteller 

nicht zum gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt ist (sog. unberech-

tigter Steuerausweis). Der Anwendungsbereich des § 14c Abs. 2 UStG umfasst 

exemplarisch die Fälle, in denen Kleinunternehmer Umsatzsteuerbeträge aus-

weisen, bei denen die Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG jedoch nicht erho-

ben wird, Abrechnungen durch Nichtunternehmer bzw. die Rechnungstellung 

über tatsächlich nicht ausgeführte Leistungen. 

Mit Urteil vom 21.09.2016 (XI R 4/15) hat der BFH seine Rechtsprechung fortge-

führt, wonach § 14c Abs. 2 UStG nicht voraussetzt, dass die erteilte Rechnung al-

le in § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG aufgezählten Rechnungsformalien erfüllen müsse. 

Das BMF präzisiert dementsprechend die Kriterien für die Annahme einer Rech-

nung in Fällen des unrichtigen (Abschn. 14c.1 Abs. 1 UStAE) bzw. unberechtig-

ten Steuerausweises (Abschn. 14c.2 Abs. 1 UStAE) dahingehend, dass ein sol-

ches Dokument zumindest den Rechnungsaussteller, den (vermeintlichen) Leis-

tungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung sowie das Entgelt und die geson-

dert ausgewiesene Umsatzsteuer enthalten müsse. 

Im Hinblick auf den Steuerausweis selbst führt das BMF aus, dass bereits die 

Bezeichnung eines Geldbetrages als Steuerbetrag ausreichend sei und dessen 

Ausweis auch lediglich im Rahmen eines erläuternden Hinweises verwirklicht 
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werden könne – der eindeutige, klare und unbedingte Ausweis der Umsatzsteuer 

genüge, vgl. Abschn. 14c.2. Abs. 4 UStAE.  

Die Anpassungen sollen in allen noch offenen Fällen Anwendung finden. 

 

BFH: Erweiterte Kürzung bei Mitvermietung eines zur Nutzung einer 

Dienstbarkeit angemieteten Gebäudeteils 

Der BFH hatte im Urteil vom 22.10.2020 (IV R 4/19) darüber zu entscheiden, ob 

die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu gewähren ist, wenn ein 

zur Nutzung einer Dienstbarkeit angemieteter Gebäudeteil weitervermietet wird. 

Des Weiteren war zu beurteilen, ob ein Untererbbaurecht einschließlich des vom 

Untererbbauberechtigten errichteten Gebäudes als "eigener Grundbesitz" des 

Untererbbauberechtigten i.S.d. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu qualifizieren ist. 

Im Streitfall vermietete die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin in den Streit-

jahren (2010 bis 2012) Grundbesitz mit einer ihr als Untererbbauberechtigten ge-

hörenden Halle auf dem Grundstück B-Straße 1 und einer weiteren angemieteten 

Halle auf dem benachbarten Grundstück B-Straße 2, welche untervermietet wur-

de. Zugunsten der Klägerin wurde auf dem Flurstück des Grundstücks B-Straße 

2 eine Grunddienstbarkeit bestellt und im Grundbuch eingetragen. Diese bestand 

aus einem Geh- und Fahrtrecht „Lieferschlauch“, um die Zufahrt zur Halle auf 

dem Grundstück B-Straße 1 zu gewährleisten.  

Nach einer Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass wegen der Mit-

vermietung des "Lieferschlauchs" die Voraussetzungen einer erweiterten Kür-

zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht erfüllt seien, weil es sich nicht um „ei-

genen Grundsitz“ handeln würde. Dem widersprach das Finanzgericht und sah 

die Mitvermietung des „Lieferschlauchs“ als unschädlich für die erweiterte Kür-

zung an.  

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Zunächst führt der BFH 

aus, dass ein Erbbaurecht einschließlich des vom Erbbauberechtigten errichteten 

Gebäudes als "eigener Grundbesitz" i.S.d. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu qualifizie-

ren sei. Sofern an dem Erbbaurecht ein Untererbbaurecht bestellt sei, könne die-

ses im Verhältnis zum Erbbaurecht nicht anders behandelt werden als das Erb-

baurecht im Verhältnis zum Eigentum am Grundstück. Dementsprechend sei das 

Grundstück ab Bestellung des Untererbbaurechts dem "eigenen Grundbesitz" im 

Betriebsvermögen des Untererbbauberechtigten zuzurechnen. 

Werde an einem Grundstück eine Grunddienstbarkeit bestellt, sei die Dienstbar-

keit für Zwecke des § 9 Nr. 1 GewStG dem Grundbesitz zuzuordnen, zu dem das 

herrschende Grundstück gehöre. Erfolge die Bestellung der Dienstbarkeit für ein 

Erbbaurecht, gehöre sie folglich zum Grundbesitz des Erbbauberechtigten und 

sofern wie hier eine Untererbbauberechtigten bestellt worden sei zum Grundbe-

sitz des Untererbbauberechtigten, demnach der Klägerin.  

Die von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geforderte ausschließliche Verwaltung und 

Nutzung eigenen Grundbesitzes bedeute, dass grundsätzlich nur die begünstigte 

Tätigkeit ausgeübt werden dürfe und es sich ausnahmslos um eigenen Grundbe-
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sitz handeln müsse. Würden Nebentätigkeiten ausgeübt, lägen diese aber dann 

noch innerhalb des von dem Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens, 

wenn sie der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren Sinn 

dienten und als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalte-

ten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung angesehen werden könnten. 

Diese Rechtsgrundsätze habe das Finanzgericht zutreffend auf den von ihm fest-

gestellten Sachverhalt angewendet. 

Da das Gebäude auf dem dienenden Grundstücksteil, Grundstück B-Straße 2, 

weder im zivilrechtlichen noch im wirtschaftlichen Eigentum der Klägerin stünde, 

wäre die Mitvermietung des dort befindenden Teils des Hallengebäudes ohne 

das Geh- und Fahrtrecht nur dann kürzungsunschädlich, wenn es sich hierbei um 

eine Nebentätigkeit zur Überlassung der im Eigentum der Klägerin stehenden 

Halle auf dem Grundstück B-Straße 1 gehandelt hätte.  

Hiervon sei das Finanzgericht ausgegangen. An dessen Würdigung, wonach die 

zum eigenen Grundbesitz gehörende Dienstbarkeit wirtschaftlich sinnvoll nur 

durch Mitvermietung des auf dem dienenden Grundstücksteil befindlichen Teils 

des Hallengebäudes genutzt werden konnte, sei revisionsrechtlich nichts zu be-

anstanden, weil weder ein Verstoß gegen Denkgesetze noch gegen Erfahrungs-

sätze festzustellen sei. 
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Alle am 14.01.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 4/19 22.10.2020 
Erweiterte Kürzung bei Mitvermietung eines zur Nutzung einer Dienstbarkeit an-
gemieteten Gebäudeteils 

II R 30/18 25.08.2020 
Grunderwerbsteuerbefreiung und Schenkungsauflage - Grenzen der Steuerbe-
freiung durch Zusammenschau 

I R 58/17 10.12.2019 Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art: wirtschaftliche Betrachtungsweise 

 

Alle am 14.01.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 54/20 29.10.2020 
Vereinnahmte und verausgabte Umsatzsteuerbeträge in der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung 

II B 29/20 01.10.2020 Bewertungsabschlag bei Abrissverpflichtung 

II R 39/18 26.08.2020 Ferienhaus ohne Telefon-, Internet- und Fernsehanschluss als Wohnung 

I R 9/17 10.12.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 10.12.2019 - I R 58/17 - Ver-
pachtungsbetrieb gewerblicher Art: wirtschaftliche Betrachtungsweise 

 

 

Alle bis zum 15.01.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 1 - S 2296-
c/20/10004 :006 

14.01.2021 
Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäuden; Einzelfragen zu § 35c EStG   

IV C 6 - S 
2138/19/10002 
:003 

13.01.2021 
Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR); Vorübergehende Verlänge-

rung der Reinvestitionsfristen 

III C 2 - S 
7283/19/10001 
:001 

11.01.2021 Unberechtigter Steuerausweis; Rechnungen im Sinne von § 14c Abs. 2 UStG 

 

 

 
 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110002/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110001/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150002/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050276/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050281/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150001/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-14-steuerliche-foerderung-energetischer-massnahmen-an-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden-einzelfragen-zu-paragraf-35c-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-14-steuerliche-foerderung-energetischer-massnahmen-an-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden-einzelfragen-zu-paragraf-35c-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-13-ruecklage-fuer-ersatzbeschaffung-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-13-ruecklage-fuer-ersatzbeschaffung-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-13-ruecklage-fuer-ersatzbeschaffung-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-01-11-unberechtigter-steuerausweis-rechnungen-im-sinne-von-paragraf-14c-absatz-2-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-01-11-unberechtigter-steuerausweis-rechnungen-im-sinne-von-paragraf-14c-absatz-2-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-01-11-unberechtigter-steuerausweis-rechnungen-im-sinne-von-paragraf-14c-absatz-2-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen 
und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 


A. Problem und Ziel 
Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe setzt u. a. voraus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht. Die Corona-Pandemie stellt sie gegenwärtig aber in besonderer Weise 
vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklä-
rungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 ist in diesen Fällen vielfach nicht 
mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststellungserklärungen, die durch Angehö-
rige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, ist in dieser außergewöhnlichen 
Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Ge-
stalt von Verspätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 


B. Lösung 
Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist 
nach § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 
2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anord-
nung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Be-
steuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert.  


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Einschließlich der Auswirkungen auf die Zinsen nach § 233a AO können sich 
im Saldo sowohl Steuermehr- als auch Steuermindereinnahmen ergeben, deren 
Umfang nicht erheblich sein dürfte. Aufgrund des hohen Erklärungsaufkom-
mens im Monat August 2021 könnte es zu einer teilweisen Verschiebung des 
Kassenaufkommens vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 kommen. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keiner. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die Kosten für die vorübergehende Anpassung der IT-Programme der Finanzver-
waltung betragen nach vorsichtiger Schätzung rund 123.000 Euro. 
 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 
 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen 


und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 
Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 


Artikel 1 
Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 
I S. 667), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird folgender § 36 angefügt: 


„§ 36 
Sonderregelungen auf Grund der Corona-Pandemie 


(1) § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Gesetzes] geltenden Fassung ist für den Besteuerungszeitraum 2019 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 
die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2021 der 31. August 2021 tritt; § 149 Absatz 4 der Abga-
benordnung bleibt unberührt. 


(2) Abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den Besteuerungs-
zeitraum 2019 am 1. Oktober 2021.“ 


Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 


Berlin, den 12. Januar 2021 


Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe setzt u. a. vo-
raus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Die Corona-Pandemie stellt sie gegenwärtig aber 
in besonderer Weise vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklärungsfrist für 
den Besteuerungszeitraum 2019 ist in diesen Fällen vielfach nicht mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststel-
lungserklärungen, die durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, ist in dieser außerge-
wöhnlichen Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Gestalt von Ver-
spätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 der Ab-
gabenordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Ein-
zelfall nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die - regulär fünfzehn-
monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um 
sechs Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen 


Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen der Bundes-
republik Deutschland vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Den Steuerpflichtigen und den mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragten Angehörigen der steuerbe-
ratenden Berufe im Sinne der §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) wird gesetzlich mehr Zeit für die 
sachgerechte Erstellung und Übermittlung der in § 149 Absatz 3 AO genannten Steuer- und Feststellungserklä-
rungen eingeräumt, ohne dass hierfür ein Antrag auf Fristverlängerung nach § 109 Absatz 2 AO gestellt werden 
muss. Die Finanzbehörden müssen daher auch nicht über solche Anträge entscheiden. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem er das Steueraufkommen des Gesamtstaates si-
chert. Er betrifft das Prinzip Nr. 4d) einer nachhaltigen Entwicklung (Nachhaltiges Wirtschaften stärken) und 
unterstützt die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerech-
tigkeit schaffen) sowie 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - Gute Investitionsbedingungen schaffen, Wohl-
stand dauerhaft erhalten). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Einschließlich der Auswirkungen auf die Zinsen nach § 233a AO können sich im Saldo sowohl Steuermehr- 
als auch Steuermindereinnahmen ergeben, deren Umfang nicht erheblich sein dürfte. Aufgrund des hohen 
Erklärungsaufkommens im Monat August 2021 könnte es zu einer teilweisen Verschiebung des Kassenauf-
kommens vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 kommen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Die Kosten für die vorübergehende Anpassung der IT-Programme der Finanzverwaltung betragen nach vor-
sichtiger Schätzung rund 123.000 Euro. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft und den Bürgern entstehen keine direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht 
zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswir-
kungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Da das Gesetz nur vorübergehend wirkt, ist weder eine Befristung noch eine Evaluation erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 


§ 36 – neu – 


Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe setzt u. a. vo-
raus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Sie beraten und unterstützen insbesondere 
steuerrechtlich unkundige Steuerpflichtige sowie solche Personen und Unternehmen, deren Steuererklärun-
gen auf Grund des Umfangs der Einkünfte oder der Komplexität der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen. 
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Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe gegenwärtig in besonderer Weise 
vor zusätzliche Anforderungen. Sie unterstützen Unternehmer nicht nur bei der Erfüllung ihrer steuerlichen 
Pflichten, sondern auch bei der Inanspruchnahme steuerlicher Erleichterungen und bei der Beantragung un-
ter anderem von Corona-Hilfsleistungen des Bundes und der Länder. Damit leisten sie einen wichtigen Bei-
trag, damit von der Corona-Pandemie negativ wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige die Krise überstehen 
können. 


Aus den eingangs genannten Gründen wird die regulär Ende Februar 2021 ablaufende Erklärungsfrist nach § 
149 Absatz 3 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall 
nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. 


Auf Grund der sechsmonatigen Verlängerung der Erklärungsfrist nach Absatz 1 wird auch die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um 
sechs Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Diese Maßnahmen begegnen auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Zum einen liegt hier erkennbar 
eine singuläre Sondersituation vor, die es dem Gesetzgeber erlaubt, weitergehend zu pauschalieren (vgl. bereits 
allgemein: BVerfGE 96, 1 [6f.]) Zum anderen stellt die Verlängerung der Karenzzeit hinsichtlich der Erstat-
tungszinsen keine unzulässige Rückwirkung dar. Dies gilt selbst dann, wenn ein Steuerpflichtiger seine Steuer-
erklärung vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in Erwartung einer Erstattungsverzinsung ab 1. April 
2021 abgegeben hat. Es besteht nämlich kein schutzwürdiges Vertrauen in den unveränderten Fortbestand gel-
tenden Rechts, insbesondere in der unstreitigen ganz besonderen Corona-Situation. Im Übrigen besteht erst 
Recht jetzt auch keinerlei Anspruch auf bestimmte Bearbeitungszeiten, die spezielle Rücksicht auf erhoffte 
Zinsen nehmen. 


 
Zu Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


 
   


 
  


     
      
 


      
   


 
 


  
 


   
 


     


     
      


     


     
     
   


   
   


 
   


        
   


  
   


 
   


  
 


 
 
            


        
       


       
       
       


      
      
  
        
    
     


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 14. Januar 2021 


BETREFF Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden; 
Einzelfragen zu § 35c EStG 


GZ IV C 1 - S 2296-c/20/10004 :006 
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(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Anwendung von § 35c EStG und der Verordnung zur Bestimmung von 
Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (Energetische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung – ESanMV) Folgendes: 


Inhaltsverzeichnis 


Rz. 
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2. Begriff der Wohnung 2 
3. Anspruchsberechtigte Person 3 
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4. Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 9 - 11 
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b) Unentgeltliche Überlassung von Teilen einer im Übrigen 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 16 - 17 


c) Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 18 
d) Beendigung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 19 
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8. Steuerliche Förderung mehrerer Objekte      27 
9. Miteigentum am begünstigten Objekt      28 - 29 
10. Miteigentum bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern (mehrere 
      begünstigte Objekte)        30 
11. Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall     31 - 33 
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14. Förderfähige Aufwendungen       36 - 41 
 a) Begriff und Umfang einer energetischen Maßnahme   42 - 43 
 b) Fachgerechte Durchführung      44 - 46 
 c) Energieberater        47 - 53 
 d) Umfeldmaßnahmen       54 - 55 
 e) Nichtförderfähige Maßnahmen      56  
15. Ausschluss der Förderung       57 - 59 
16. Nachweis der energetischen Maßnahme      60 - 61 
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19. Verhältnis zu § 92a EStG        64 
20. Antragstellung und Verfahren       65 - 68 
Anlage – nicht abschließende Liste förderfähiger Maßnahmen 
 
1. Begünstigtes Objekt 


1 Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann für energetische Maßnahmen an einem in der 
Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum belegenden und zu eigenen 
Wohnzwecken (vgl. Rzn. 9 ff.) genutzten eigenen Gebäude beantragt werden. Begünstigt sind  


 
• die Wohnung (vgl. Rz. 2) im eigenen Haus,  


(sowohl die eigene Wohnung i. S. d. Wohnungseigentumsgesetzes, als auch die 
rechtlich nicht getrennte Wohnung eines im (Allein- oder Mit-) Eigentum stehenden 
Zwei- oder Mehrfamilienhauses (vgl. Rz. 30),  


• die Wohnung im (Allein- oder Mit-) Eigentum stehenden Ferienhaus oder die im 
(Allein- oder Mit-) Eigentum stehende Ferienwohnung sowie  


• die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzte im (Allein- oder Mit-) 
Eigentum stehende Wohnung,  


 
wenn das Objekt ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt und nicht – auch nicht 
kurzfristig – vermietet wird. Gefördert werden auch energetische Maßnahmen an 







 
Seite 3  Zubehörräumen eines begünstigten Objekts wie z. B. Kellerräume, Abstellräume, 


Bodenräume, Trockenräume, Heizungsräume und Garagen, wenn die energetische Maßnahme 
zusammen mit der energetischen Maßnahme des begünstigten Objekts erfolgt, z. B. 
Dämmung der Kellerdecke. 


 
2. Begriff der Wohnung 


2 Eine Wohnung i. S. d. Rz. 1 ist gemäß § 181 Absatz 9 BewG die Zusammenfassung einer 
Mehrheit von Räumen, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein muss, dass die Führung 
eines selbständigen Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung einer Mehrheit von 
Räumen muss eine von anderen Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräumen, 
baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen selbständigen Zugang 
haben. Außerdem ist es erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haushalts 
notwendigen Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Außerhalb der 
Wohnung belegene Räume werden dabei nicht berücksichtigt. Auf die Art des Gebäudes, in 
dem sich die Wohnung befindet, kommt es nicht an. 
 
3. Anspruchsberechtigte Person 


3 Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich der bürgerlich-rechtliche Eigentümer. Übt eine andere 
Person als der bürgerlich-rechtliche Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über das 
begünstigte Objekt dergestalt aus, dass sie den bürgerlich-rechtlichen Eigentümer für die 
gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das begünstigte Objekt ausschließen 
kann (wirtschaftlicher Eigentümer, § 39 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 AO), so ist diese die 
anspruchsberechtigte Person. Anspruchsberechtigt ist auch, wer durch Übergang von Nutzen 
und Lasten wirtschaftlicher Eigentümer eines neu erworbenen begünstigten Objekts ist und 
lediglich mangels Grundbucheintragung noch nicht als bürgerlich-rechtlicher Eigentümer des 
begünstigten Objekts gilt (§ 873 i. V. m. § 925 BGB).     
 
a) Bürgerlich-rechtlicher Eigentümer  


4 Bürgerlich-rechtlicher Eigentümer ist, wer als Eigentümer am Grundstück oder an der 
Wohnung (Sondereigentum) in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum im Grundbuch eingetragen ist. 


 
5 Bürgerlich-rechtliches Eigentum am Gebäude hat auch der Erbbauberechtigte und diejenige 


Person, die das Gebäude auf einem Grundstück hergestellt hat, an dem ihr ein Nutzungsrecht 
nach den §§ 287 oder 291 des Zivilgesetzbuches DDR vor dem Wirksamwerden des Beitritts 
verliehen worden ist. 
 
b) Wirtschaftlicher Eigentümer 


6 Wirtschaftliches Eigentum wird durch dinglich (z. B. Nießbrauch) oder schuldrechtlich 
begründete Nutzungsrechte (z. B. Miete) in der Regel nicht vermittelt (BFH-Urteil vom 
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nutzungsberechtigte Person kann weder wie ein Eigentümer mit der Sache nach Belieben 
verfahren noch den Eigentümer wirtschaftlich ausschließen.  
 


7 Anspruchsberechtigt ist aber auch, wer auf einem fremden Grundstück mit Zustimmung des 
Eigentümers auf eigene Rechnung eine Wohnung errichtet hat (BFH-Urteil vom 5. Juli 2018 - 
VI R 67/15, BStBl II S. 798) und gemäß den im Voraus getroffenen und tatsächlich 
durchgeführten Vereinbarungen die wirtschaftliche Verfügungsmacht innehat, weil die 
Wohnung nach voraussichtlicher Dauer des Nutzungsverhältnisses bei normalem, der 
gewählten Gestaltung entsprechenden Verlauf wirtschaftlich verbraucht ist. Voraussetzung 
ist, dass die nutzungsberechtigte Person das uneingeschränkte Nutzungsrecht erlangt und frei 
darüber verfügen kann oder bei Beendigung einen Anspruch auf Entschädigung hat. Gleiches 
gilt, wenn der nutzungsberechtigten Person für den Fall der Nutzungsbeendigung gegenüber 
dem Grundstückseigentümer ein Anspruch auf Ersatz des vollen Verkehrswertes der 
Wohnung zusteht. Ein solcher Anspruch kann sich aus dem Vertrag oder Gesetz ergeben.  
 


8 Der Dauerwohnberechtigte i. S. d. §§ 31 ff. Wohnungseigentumsgesetz ist nur dann als 
wirtschaftlicher Eigentümer der Wohnung anzusehen, wenn seine Rechte und Pflichten bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise den Rechten und Pflichten eines Eigentümers der 
Wohnung entsprechen und wenn er aufgrund des Dauerwohnrechtsvertrags bei Beendigung 
des Dauerwohnrechts eine angemessene Entschädigung erhält (BFH-Urteil vom  
11. September 1964 - VI 56/63 U, BStBl 1965 III S. 8 und vom 22. Oktober 1985 – 
IX R 48/82, BStBl 1986 II S. 258).  


 
4. Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 


9 Eine Wohnung wird zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn sie zumindest zeitweise vom 
Eigentümer tatsächlich genutzt wird. Ausreichend ist, wenn die Wohnung im Zusammenhang 
mit der energetischen Maßnahme nutzbar gemacht wird. Im Bereithalten einer tatsächlich 
leerstehenden Wohnung liegt grundsätzlich keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. Ein 
Leerstand vor Beginn der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ist jedoch unschädlich, wenn er 
mit der beabsichtigten Nutzung des begünstigten Objekts zu eigenen Wohnzwecken 
zusammenhängt. Ein Zusammenhang ist regelmäßig gegeben, wenn die energetischen 
Maßnahmen unmittelbar vor Beginn der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken erfolgen (z. B. 
zwischen dem Erwerb und dem Einzug). Dies gilt auch für mehrjährige 
Sanierungsmaßnahmen, wenn der Leerstandszeitraum zwischen dem Beginn der 
energetischen Sanierungsmaßnahme und dem Einzug durch die Gesamtbaumaßnahme bedingt 
ist.  
 


10 Eine Wohnung wird zu eigenen Wohnzwecken durch die anspruchsberechtigte Person 
genutzt, wenn diese die Wohnung allein, mit ihren Familienangehörigen oder gemeinsam mit   
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diese an ein einkommensteuerlich zu berücksichtigendes Kind i. S. d. § 32 Absatz 1 bis 5 
EStG unentgeltlich überlassen wird, für das die anspruchsberechtigte Person einen Anspruch 
auf Kindergeld hat oder die Voraussetzungen für die Gewährung der Freibeträge für Kinder 
nach § 32 EStG erfüllt. Die unentgeltliche Überlassung der gesamten Wohnung an andere – 
auch unterhaltsberechtigte – Angehörige oder fremde Dritte stellt keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken dar. 
 


11 Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann auch in Anspruch genommen werden, wenn nur 
Teile einer im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu 
Wohnzwecken überlassen werden (vgl. Rz. 16).  


 
a) Gemischte Nutzung einer Wohnung 


12 Werden Teile einer Wohnung nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt (z. B. ein häusliches 
Arbeitszimmer, das ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche 
Zwecke genutzt wird, andere betrieblich/beruflich genutzte oder vermietete Räume), ist dies 
für die Gewährung der Steuerermäßigung nach § 35c EStG dem Grunde nach unschädlich. 
Die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen sind jedoch um den Teil der 
Aufwendungen zu kürzen, der auf den nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzten Teil der 
Wohnung entfällt. Für die Kürzung ist es unerheblich, ob die Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer in voller Höhe oder gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b i. V. m. 
§ 9 Absatz 5 EStG nur begrenzt auf den Höchstbetrag von 1.250 Euro berücksichtigt werden.  


 
13 Aufwendungen, die eindeutig und klar abgrenzbar ausschließlich auf einen Teil der Wohnung 


entfallen, sind unmittelbar diesem Teil zuzuordnen. Im Übrigen sind die Aufwendungen für 
energetische Maßnahmen grundsätzlich nach dem Verhältnis der Nutzfläche der eigenen 
Wohnzwecken dienenden Räume zur gesamten Nutzfläche der Wohnung aufzuteilen. Der auf 
ein häusliches Arbeitszimmer entfallende Anteil der Aufwendungen bestimmt sich nach dem 
Verhältnis der Nutzfläche des häuslichen Arbeitszimmers zur gesamten Nutzfläche der 
Wohnung einschließlich des Arbeitszimmers. Das gilt auch für ein im Keller belegenes 
häusliches Arbeitszimmer (Rz. 6a des BMF-Schreibens vom 6. Oktober 2017 – BStBl I 
S. 1320). Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro (vgl. Rz. 25) mindert sich 
hierdurch nicht.  
 


Beispiel 1 
 
A und B lassen die Dachflächen ihres zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Einfamilienhauses dämmen. Das Einfamilienhaus hat eine Gesamtfläche von 150 m². 
Im Haus befindet sich ein 15 m² großes Arbeitszimmer, das von A und B beruflich für 
ihre nichtselbständige Tätigkeit genutzt wird. Die Voraussetzungen für den Vollabzug 
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Satz 1 Nummer 6b EStG als Werbungskosten sind erfüllt. A und B werden zusammen 
zur Einkommensteuer veranlagt. Die Aufwendungen für die energetische Maßnahme 
der Dachdämmung sind um den auf das Arbeitszimmer entfallenden Teil (10 Prozent) 
zu kürzen (vgl. Rz. 12). Dieser Teil der Aufwendungen ist nach den allgemeinen 
Grundsätzen für den Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gemäß § 19 i. V. m. § 9 EStG als Bestandteil der abziehbaren Aufwendungen 
für das häusliche Arbeitszimmer zu berücksichtigen. Für die übrigen 90 Prozent der 
Aufwendungen können A und B die Steuerermäßigung nach § 35c EStG beantragen. 
Eine Kürzung des Höchstbetrages der Steuerermäßigung von 40.000 Euro erfolgt 
nicht. 


 
14 Werden Teile einer im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 


vorübergehend vermietet und übersteigen die Einnahmen hieraus nicht 520 Euro im 
Veranlagungszeitraum (VZ), bedarf es aus Vereinfachungsgründen keiner Aufteilung und 
Kürzung der Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen, wenn nach R 21.2 Absatz 1 
EStR 2012 im Einverständnis mit der steuerpflichtigen Person von der Besteuerung der 
Einkünfte abgesehen wird.  
 


15 Wird auf dem Dach eines zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohngebäudes eine 
Photovoltaikanlage errichtet und werden mit dieser Anlage gewerbliche Einkünfte gemäß  
§ 15 EStG erzielt, bleibt das Wohngebäude ein begünstigtes Objekt i. S. d. § 35c EStG. 
Werden im Zuge einer solchen Installation Aufwendungen für eine als energetische 
Maßnahme geförderte (Dach-)Sanierung getätigt, handelt es sich regelmäßig um gemischt 
veranlasste Aufwendungen, für die eine Aufteilung mangels geeignetem Aufteilungsmaßstab 
nicht möglich ist. Die Aufwendungen für die (Dach-)Sanierung sind vollumfänglich nach  
§ 35c EStG begünstigt. Ein (anteiliger) Abzug der Aufwendungen für die (Dach-)Sanierung 
als Betriebsausgabe bei den gewerblichen Einkünften kommt nicht in Betracht.  
 
b) Unentgeltliche Überlassung von Teilen einer im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung 


16 Die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen sind nicht zu kürzen, wenn Teile einer 
im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung durch die steuerpflichtige Person 
unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. Eine unentgeltliche Überlassung zu 
Wohnzwecken liegt auch vor, wenn an einem Teil der im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung ein obligatorisches oder dingliches Zuwendungs- oder 
Vermächtniswohnrecht zugunsten einer dritten Person besteht. 
 


17 Wird hingegen ein Teil der im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 
aufgrund eines vorbehaltenen obligatorischen oder dinglichen Wohnrechts durch eine dritte 
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steuerpflichtige Person. In diesem Fall sind die Aufwendungen für die energetische 
Maßnahme um die Aufwendungen zu kürzen, die auf den wohnrechtsbelasteten Teil der 
Wohnung entfallen. Eine Kürzung des Höchstbetrages der Steuerermäßigung von 
40.000 Euro erfolgt nicht. 
 
c) Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 


18 Die steuerpflichtige Person kann nur die Aufwendungen für energetische Maßnahmen geltend 
machen, die ab dem Tag der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken (vgl. Rz. 10) 
entstanden sind. Der Begriff „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist nicht in jedem Fall mit 
„tatsächlichem Bewohnen“ gleichzusetzen. Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken ist grundsätzlich der Tag des Einzugs. Beabsichtigt die steuerpflichtige Person 
umzuziehen und hat sie für diesen Zweck eine Wohnung oder ein Haus erworben und sind in 
diesem Fall Aufwendungen für energetische Maßnahmen bereits vor dem Tag des Einzugs 
entstanden, so gilt der Beginn der energetischen Maßnahmen bereits als Tag der erstmaligen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, sofern das Haus/die Wohnung während der 
Durchführung der energetischen Maßnahmen nicht noch vermietet ist, sondern leer steht (vgl. 
Rz. 9).   


 
War der Eigentümer bisher Mieter oder nutzungsberechtigte Person der Wohnung, ist Tag der 
erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken der Zeitpunkt, an dem das wirtschaftliche 
Eigentum auf ihn übergeht (vgl. Rz. 3).    


 
Beispiel 2 
 
A erwirbt im August 2022 ein über 20 Jahre altes leerstehendes Einfamilienhaus und 
lässt dieses im Anschluss grundlegend renovieren. Zu den Renovierungskosten 
gehören auch nach § 35c EStG begünstigte Aufwendungen. Die Renovierungsarbeiten 
werden am 15. Dezember 2022 (Tag der Rechnungsstellung) abgeschlossen und noch 
in 2022 per Banküberweisung bezahlt. A zieht am 2. Januar 2023 in das 
Einfamilienhaus ein und nutzt es auch in 2024 ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken. 
Für die im Dezember 2022 abgeschlossene energetische Maßnahme kann A die 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG beginnend ab dem VZ 2022 beanspruchen. Im 
Hinblick darauf, dass A unmittelbar nach Beendigung der Renovierungsarbeiten in das 
Einfamilienhaus eingezogen ist, ist der Renovierungszeitraum der erstmaligen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zuzurechnen.    


 
d) Beendigung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken  


19 Die Anspruchsvoraussetzungen: 
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• Eigentum (vgl. Rz. 3 ff.) der steuerpflichtigen Person am begünstigten Objekt (vgl. Rz. 1) 
gemäß § 35c Absatz 1 Satz 1 EStG  


müssen in jedem VZ des Förderzeitraumes vorliegen. Gibt die steuerpflichtige Person die 
Nutzung des begünstigten Objekts zu eigenen Wohnzwecken auf, z. B. durch Auszug, 
Vermietung oder Veräußerung, kann sie letztmalig im VZ der Aufgabe der Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken die Steuerermäßigung nach § 35c EStG geltend machen. Dies gilt 
auch, wenn das Objekt nach Beendigung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken leer steht.  


 
5. Alter des Objekts 


20 Das begünstigte Objekt muss gemäß § 35c Absatz 1 Satz 2 EStG bei Durchführung der 
energetischen Maßnahme älter als zehn Jahre sein. Maßgebend für die Bestimmung des Zehn-
Jahreszeitraumes sind der Beginn der Herstellung des Gebäudes (Rz. 21) und der Beginn der 
energetischen Maßnahme (Rz. 23). Die Frist ist taggenau zu berechnen.  
 


21 Als Beginn der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, 
der Tag, an dem der erstmalige Bauantrag gestellt wurde; bei baugenehmigungsfreien 
Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Tag, an dem die Bauunterlagen 
eingereicht wurden. Das gilt auch, wenn eine Wohnung erst durch nachträgliche 
Baumaßnahmen in einem bereits bestehenden Gebäude hergestellt wird.  
 


22 Ist bei vor 2010 errichteten Objekten der Tag der erstmaligen Bauantragstellung nicht 
bekannt, genügt es, wenn in der Einkommensteuer- oder Feststellungserklärung das 
Herstellungsjahr angegeben wird. In diesem Fall gilt als Tag der erstmaligen 
Bauantragstellung der erste Tag im Kalenderjahr des Herstellungsjahres.  


 
Beispiel 3 
 
A bewohnt ein eigenes Einfamilienhaus, das mehrfach den Eigentümer gewechselt hat. 
Das Datum der erstmaligen Bauantragstellung ist A nicht bekannt. Aus dem 
Kaufvertrag weiß A, dass das Gebäude 1991 errichtet wurde. Da dem A das Datum 
der erstmaligen Bauantragstellung nicht bekannt ist, ist es ausreichend, wenn A in der 
Einkommensteuererklärung den Herstellungsbeginn mit 1991 angibt. Als Tag der 
erstmaligen Bauantragstellung gilt in diesem Fall der 1. Januar 1991. 
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erforderlich ist, der Tag, an dem der Bauantrag gestellt wurde. Bei baugenehmigungsfreien 
Maßnahmen, für die Bauunterlagen einzureichen sind, gilt der Tag, an dem die Bauunterlagen 
eingereicht wurden.  


 
Für energetische Maßnahmen, für die weder eine Baugenehmigung noch eine Kenntnisgabe 
bei der zuständigen Behörde nach dem Bauordnungsrecht erforderlich ist, gilt als Beginn der 
energetischen Maßnahme der Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung. Dies gilt auch dann, 
wenn eine Anzeige- und Genehmigungspflicht für die energetische Maßnahme nach anderen 
Vorschriften besteht.  
 
Planungs- und Beratungsleistungen sowie der Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen 
gelten nicht als Beginn der energetischen Maßnahme. 
 


Beispiel 4 
 
In einem seit 1997 zu eigenen Wohnwecken genutzten eigenen Einfamilienhaus lässt 
A die bestehende Ölheizung durch eine effiziente Erdwärmesondenanlage mit einer 
Nennleistung von 13,5 kW ersetzen. Die Planungsarbeiten durch das beauftragte 
Fachunternehmen erfolgten im Herbst 2019. Die für die Erdbohrung erforderlichen 
(landesspezifischen) Anzeigen und Genehmigungen nach den (landesspezifischen) 
Regelungen des Wasserrechts, Bergrechts oder Lagerstättenrechts wurden Ende 2019 
getätigt/eingeholt. Die Bohrarbeiten, Entsorgung der alten und Installation der neuen 
Heizungsanlage wurden im März 2020 vorgenommen. 


 
Es ist auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung abzustellen. Da die 
energetische Maßnahme „Erneuerung der Heizungsanlage“ erst im März 2020 
begonnen und durchgeführt wurde, handelt es sich um eine nach § 35c EStG 
begünstigte Maßnahme. Unmaßgeblich ist, wann die (landesspezifischen) Anzeigen 
getätigt oder die für die (landesspezifischen) Genehmigungen erforderlichen Anträge 
gestellt wurden, die nicht das Baugesetzbuch und das Bauordnungsrecht betreffen.   


 
24 6. Beschränkung des Höchstbetrages der Steuerermäßigung 


Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist nur im VZ des Abschlusses der energetischen 
Maßnahmen (vgl. Rz. 43) und in den beiden folgenden VZ möglich. Übersteigt der für die 
energetische Maßnahme ermittelte Steuerermäßigungsbetrag die tarifliche Einkommensteuer 
(vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen) der steuerpflichtigen Person (sog. 
Anrechnungsüberhang), so kann dieser Anrechnungsüberhang weder in anderen VZ 
steuermindernd berücksichtigt noch innerhalb des dreijährigen Förderzeitraumes auf einen der 
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nicht den Höchstbetrag der Steuerermäßigung. 
 


Beispiel 5 
 
A hat das 1973 errichtete und von ihm zu eigenen Wohnzwecken genutzte eigene 
Einfamilienhaus in der Stadt S in 2020 umfassend energetisch saniert. Einen 
Energieberater hat A nicht hinzugezogen. Für die Aufwendungen in Höhe von 
insgesamt 130.000 Euro nimmt A im VZ des Abschlusses der energetischen 
Maßnahme in 2020 und in den beiden folgenden VZ die steuerliche Förderung in 
Anspruch, wobei A die Steuerermäßigung von 7 Prozent (9.100 Euro) im VZ 2020 
nicht voll ausschöpfen kann. Denn die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen (hier: 0 Euro), beträgt im VZ 2020 6.000 Euro und in 
den VZ 2021 und 2022 jeweils 9.500 Euro.  
Den entstehenden Anrechnungsüberhang im VZ 2020 (3.100 Euro) kann A weder in 
einem anderen VZ innerhalb des Förderzeitraumes noch in anderen VZ außerhalb des 
Förderzeitraumes steuermindernd berücksichtigen lassen.  


 
7. Objektförderung 


25 Die steuerliche Förderung ist personen- und objektbezogen. Der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung von 40.000 Euro kann von jeder steuerpflichtigen Person (unter 
Berücksichtigung der Rz. 28) für jedes begünstigte Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Objektidentität liegt vor, wenn an einer rechtlich nicht getrennten 
Wohnung das Wohnungseigentum begründet wird. Die bereits nach § 35c EStG in Anspruch 
genommene Steuerermäßigung für die rechtlich nicht getrennte Wohnung mindert den 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung für die Eigentumswohnung. 


 
26 Wird das begünstigte Objekt entgeltlich oder unentgeltlich auf eine andere Person übertragen, 


kann die - die Immobilie ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzende - andere Person für 
ihre eigenen energetischen Aufwendungen die steuerliche Förderung gemäß § 35c EStG 
ebenfalls bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 Euro in Anspruch nehmen. 


 
8. Steuerliche Förderung mehrerer Objekte 


27 Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro je Objekt kann zeitgleich oder 
nacheinander für mehrere begünstigte Objekte in Anspruch genommen werden. Im Falle einer 
zeitgleichen Förderung von mehreren begünstigten Objekten muss zusätzlich die in Anspruch 
genommene Steuerermäßigung je Objekt ermittelt werden. Hat sich die Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG deshalb nicht in voller Höhe ausgewirkt, weil die tarifliche 
Einkommensteuer (vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen) der steuerpflichtigen 
Person niedriger war (sog. Anrechnungsüberhang vgl. Rz. 24), ist die den einzelnen 
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Verhältnis der förderfähigen Aufwendungen je Objekt zu der Summe der insgesamt 
förderfähigen Aufwendungen aller Objekte zu ermitteln. 


 
Beispiel 6 
 
A bewohnt mit seiner Familie ein in 1980 errichtetes eigenes Einfamilienhaus in der 
Stadt S. An einigen Wochenenden nutzt die Familie ein ebenfalls A gehörendes 20 
Jahre altes Ferienhaus außerhalb der Stadt ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken. 
An beiden Objekten lässt A folgende energetische Maßnahmen im Jahr 2020 
durchführen: 
 
Einfamilienhaus 
Dämmung der Dachflächen   26.000 Euro  
Dämmung der Außenwände   58.000 Euro 
Gesamt    84.000 Euro 
 
Ferienhaus 
Erneuerung der Fenster und Außentüren 13.000 Euro 
Dämmung der Geschossdecke     7.000 Euro 
Gesamt     20.000 Euro 
 
Für beide Objekte kann A die steuerliche Förderung in Anspruch nehmen. Für beide 
Objekte steht ein eigener Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro zur 
Verfügung. Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung für die energetischen 
Maßnahmen am Einfamilienhaus beträgt in 2020 7 Prozent von 84.000 Euro = 
5.880 Euro sowie 7 Prozent von 20.000 Euro = 1.400 Euro für das Ferienhaus. Die 
Steuerbelastung (= tarifliche Einkommensteuer vermindert um die sonstigen 
Steuerermäßigungen) von A beläuft sich ohne die Berücksichtigung der energetischen 
Maßnahmen im VZ 2020 auf 6.673 Euro. A kann die für den VZ 2020 ermittelten 
Beträge der Steuerermäßigung von 7.280 Euro (5.880 Euro + 1.400 Euro) nur in Höhe 
von 6.673 Euro ausschöpfen. Eine Übertragung des nicht ausgeschöpften Betrages in 
Höhe von 607 Euro auf andere VZ ist nicht möglich (vgl. Rz. 24). 
 
Nach dem Verhältnis der Aufwendungen für das Ferienhaus zu den insgesamt 
förderfähigen Aufwendungen (20.000 Euro von 104.000 Euro) entfallen 19,23 Prozent 
der gewährten Steuerermäßigung nach § 35c EStG = 1.283 Euro auf das Ferienhaus 
und 80,77 Prozent der gewährten Steuerermäßigung nach § 35c EStG = 5.390 Euro 
auf das Einfamilienhaus. 
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28 Steht das Eigentum an einem begünstigten Objekt mehreren Personen zu (Miteigentum), kann 


der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro für das Objekt gemäß § 35c 
Absatz 6 EStG insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden (vgl. Rz. 25). Die auf 
die energetische Maßnahme entfallenden Aufwendungen sowie der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung sind den Miteigentümern nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile 
zuzurechnen. Bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die zusammenveranlagt werden, ist eine 
Aufteilung der Aufwendungen sowie des Höchstbetrages der Steuerermäßigung nach dem 
Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile nicht erforderlich. 
 


29 Wird das begünstigte Objekt nicht von allen Miteigentümern zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt, sind für die steuerliche Förderung nur die Aufwendungen zu berücksichtigen, die auf 
den/die Miteigentümer, der/die das Objekt zu eigenen Wohnzwecken nutzt/nutzen, nach dem 
Verhältnis seines Miteigentumsanteils/ihrer Miteigentumsanteile entfallen.   


 
10. Miteigentum bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern (mehrere begünstigte Objekte) 


30 Besteht ein im Miteigentum mehrerer Personen befindliches Gebäude aus mehreren, rechtlich 
nicht nach dem Wohnungseigentumsgesetz getrennten Wohnungen und nutzt jeder 
Miteigentümer eine Wohnung alleine zu eigenen Wohnzwecken, steht jedem Miteigentümer 
für die von ihm zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung jeweils ein eigener 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro nach § 35c EStG zu, soweit der Wert 
des Miteigentumsanteils den Wert der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung nicht 
übersteigt. Der Wert einer Wohnung entspricht in der Regel dem Wert des 
Miteigentumsanteils, wenn der Nutzflächenanteil der Wohnung am Gesamtgebäude dem 
Miteigentumsanteil entspricht. Weicht der Anteil der Nutzfläche vom Miteigentumsanteil ab, 
spricht eine widerlegbare Vermutung dafür, dass der Wert der Wohnung dem 
Miteigentumsanteil entspricht, wenn keine Ausgleichszahlung vereinbart ist.  
Satz 1 gilt nicht, wenn die Miteigentümer die Wohnungen in gemeinschaftlicher 
Haushaltsführung nutzen. 
 


Beispiel 7 
 
A ist gemeinsam mit B im VZ 2020 Miteigentümer eines 20 Jahre alten 
Zweifamilienhauses (Miteigentumsanteile je 50 Prozent) mit zwei gleich großen 
Wohnungen, von denen A und B jeweils eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
nutzen. Im Jahr 2020 lassen sie gemeinsam das Dach mit Dämmung neu decken, die 
Kosten von 50.000 Euro tragen A und B jeweils hälftig. A lässt zudem im Jahr 2020 in 
der von ihm genutzten Wohnung die Fenster austauschen (Kosten: 20.000 Euro). 
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die jeweils von ihnen getragenen Aufwendungen in Höhe von jeweils 25.000 Euro 
(1/2 von 50.000 Euro) für die energetische Maßnahme der Dachsanierung. A kann 
zudem die Steuerermäßigung nach § 35c EStG für die Aufwendungen der Erneuerung 
der Fenster in Höhe von 20.000 Euro beanspruchen. Für beide Wohnungen kann der 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro beansprucht werden.   


 
11. Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall 


31 Überträgt eine anspruchsberechtigte Person ihr Alleineigentum oder ihren Miteigentumsanteil 
an der bislang zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung innerhalb des dreijährigen 
Abzugszeitraums unentgeltlich auf eine andere Person, kann die andere Person die 
Steuerermäßigung gemäß § 35c EStG nicht fortführen, da sie keine Aufwendungen i. S. d. 
§ 35c EStG getragen hat.  


 
32 Bewohnen Miteigentümer gemeinsam eine Wohnung, für die sie die Steuerermäßigung nach 


§ 35c EStG beanspruchen und wird im Falle des Todes eines Miteigentümers der überlebende 
Miteigentümer durch Gesamtrechtsnachfolge infolge des Erbfalls zum Alleineigentümer, 
kann der überlebende Miteigentümer die bisher auf den anderen Miteigentümer entfallende 
Steuerermäßigung innerhalb des dreijährigen Abzugszeitraums fortführen, wenn der 
überlebende Miteigentümer die Wohnung nunmehr im Alleineigentum zu eigenen 
Wohnzwecken (vgl. Rzn. 9 ff.) nutzt.  
 


33 Entsprechendes gilt für den durch Gesamtrechtsnachfolge infolge Erbfalls erwerbenden 
(Allein-)Eigentümer einer Wohnung, für die der Erblasser eine Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG beansprucht hat, wenn der erwerbende (Allein-)Eigentümer die Wohnung zu 
eigenen Wohnzwecken (vgl. Rzn. 9 ff.) nutzt. 
 
12. Unterschiedliche Nutzung einzelner Gebäudeteile 


34 Die Steuerermäßigung kann auch für Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, gewährt werden (§ 35c Absatz 5 EStG). Wird ein Gebäude vom 
Eigentümer unterschiedlich genutzt, z. B. zu eigenen und zu fremden Wohnzwecken, kann für 
die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung der volle Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung von 40.000 Euro in Anspruch genommen werden. Es sind nur die 
Aufwendungen berücksichtigungsfähig, die entweder anteilig oder direkt der zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung zugeordnet werden können. Zu den anteilig zu 
berücksichtigenden Aufwendungen gehören beispielsweise die Erneuerung der Heizung oder 
die energetische Sanierung der Außenfassade.  
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A ist Eigentümer eines Gebäudes in F-Stadt. Die 80 m² große Wohnung im 
Obergeschoss bewohnt A selbst. Im Erdgeschoss betreibt A eine kleine Buchhandlung 
mit 85 m². Die Wohnung im Obergeschoss ist über eine kleine von außen angebaute 
Treppe erreichbar. Im Jahr 2020 lässt A sämtliche Fenster (8 Fenster) sowie die 
Haustür im Obergeschoss und im Erdgeschoss das Schaufenster sowie die Ladentür 
austauschen. Außerdem werden die Außenwände und die Dachflächen gedämmt. 
Sämtliche energetische Maßnahmen wurden von einem Energieberater planerisch 
begleitet und beaufsichtigt. Für die energetischen Maßnahmen sind folgende 
Aufwendungen angefallen: 
 
Fenster und Haustür im Obergeschoss:   17.400 Euro 
Schaufenster und Ladentür    12.400 Euro 
Dämmung Außenwände und Dachflächen  43.000 Euro 
Kosten Energieberater      2.500 Euro  
 
Die Aufwendungen für die Fenster im Obergeschoss und die Haustür (17.400 Euro) 
sind der von A zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung direkt zuzuordnen und 
können in vollem Umfang für die Steuerermäßigung nach § 35c EStG berücksichtigt 
werden. Die übrigen Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen für die 
Schaufenster und die Ladentür (12.400 Euro) - in Höhe von 45.500 Euro (43.000 Euro 
sowie 2.500 Euro) sind auf die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung und den 
gewerblich genutzten Teil des Gebäudes aufzuteilen. Das Gebäude hat eine gesamte 
Nutzfläche von 165 m² (Obergeschoss 80 m² und Erdgeschoss 85 m²). Im Verhältnis 
zur gesamten Nutzfläche des Gebäudes beträgt der Anteil der zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung 48,48 Prozent, so dass A für die Aufwendungen 
für die Außendämmung und für den Energieberater anteilig mit jeweils 48,48 Prozent 
(Außendämmung 20.846 Euro und Energieberater 1.212 Euro) die Steuerermäßigung 
gemäß § 35c EStG in Anspruch nehmen kann, wobei sich die Aufwendungen für den 
Energieberater in Höhe von 50 Prozent (606 Euro) steuerermäßigend auswirken (vgl. 
Rz. 50). Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro kann für die zu 
eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung in voller Höhe beansprucht werden (§ 35c 
Absatz 5 EStG).  


 
13. Wohnungseigentümergemeinschaft 


35 Die Steuerermäßigung gemäß § 35c EStG von bis zu 40.000 Euro kann auch für energetische 
Maßnahmen an einer Eigentumswohnung gewährt werden (§ 35c Absatz 5 EStG). 
Berücksichtigungsfähig sind Aufwendungen, die das Sondereigentum und das 
gemeinschaftliche Eigentum betreffen. Aufwendungen für energetische Maßnahmen, die das 
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berücksichtigen. Der Anteil des jeweiligen Wohnungseigentümers an den begünstigten 
Aufwendungen kann auch durch eine Bescheinigung des Verwalters nachgewiesen werden. 
 
14. Förderfähige Aufwendungen 


36 Förderfähig sind die Aufwendungen, die der steuerpflichtigen Person unmittelbar durch die 
fachgerechte Durchführung der energetischen Maßnahme entstehen (vgl. Rzn. 44 ff.). 
Darunter fallen Aufwendungen für das Material sowie den fachgerechten Einbau bzw. die 
fachgerechte Installation, die Inbetriebnahme von Anlagen und die fachgerechte Verarbeitung 
durch das jeweilige Fachunternehmen einschließlich notwendiger Umfeldmaßnahmen (vgl. 
Rz. 54) sowie die Kosten für die Beratungs-, Planungs- und Baubegleitungsleistungen durch 
den Energieberater. Berücksichtigt werden die Aufwendungen einschließlich Umsatzsteuer. 
Die Aufwendungen für die energetische Maßnahme sind auch dann gemäß § 35c EStG 
förderfähig, wenn die Mindestanforderungen gemäß § 1 ESanMV bereits vor der 
energetischen Maßnahme vorlagen. 


 
37 Sofern zeitgleich mit der energetischen Maßnahme weitere, nicht förderfähige Maßnahmen 


durchgeführt werden, sind die den Einzelleistungen nicht direkt zurechenbaren Kosten 
(Gemeinkosten), z. B. Rüstarbeiten, anhand eines nachvollziehbaren Schlüssels anteilig auf 
die förderfähigen und nicht förderfähigen Maßnahmen aufzuteilen. In Anspruch genommene 
Rabatte (auch Skonto) und gegebenenfalls vorgenommene Abzüge (z. B. wegen einer 
Minderung des Rechnungsbetrages) reduzieren entsprechend anteilig die förderfähigen 
Aufwendungen. 
 


38 Erwirbt die steuerpflichtige Person das Material für die energetische Maßnahme separat, 
können die Aufwendungen dafür nur als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt werden, 
wenn die energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen durchgeführt wird und dieses 
die Einhaltung der in der ESanMV aufgeführten Mindestanforderungen bescheinigt 
(Bescheinigung des Fachunternehmens).  


 
39 Aufwendungen für den Austausch einer Heizungsanlage sind auch dann förderfähig, wenn der 


Betrieb der Altanlage nicht mehr erlaubt ist (§ 10 Energieeinsparverordnung - EnEV, § 72 
Gebäudeenergiegesetz - GEG). Bei Öl-Hybridheizungen ist der auf erneuerbare Energien 
basierende Anlagenteil förderfähig (z. B. eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach, die als sog. 
„Beistellgerät“ zum Ölkessel hinzugeschaltet wird), sofern die Aufwendungen für den auf 
erneuerbaren Energien basierenden Anlagenteilseparat ausgewiesen sind. 
 


40 Die Aufwendungen für die energetische Maßnahme sind auch förderfähig, wenn die 
steuerpflichtige Person die energetische Maßnahme von ihrem eigenen Fachunternehmen, das 
in den in § 2 Absatz 1 ESanMV aufgeführten Gewerken tätig ist, durchführen lässt.  
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Anlage enthalten. Die als förderfähig aufgeführten Maßnahmen entsprechen den von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderten Maßnahmen.  


 
a) Begriff und Umfang einer energetischen Maßnahme 


42 Die energetische Maßnahme kann eine oder mehrere energetische Einzelmaßnahmen i. S. d. 
§ 35c Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 8 EStG umfassen. Eine Einzelmaßnahme kann auch 
schrittweise durch mehrere - voneinander getrennt zu beurteilende - energetische Maßnahmen 
ausgeführt werden (z. B. im Jahr 2021 Austausch von Fenstern im Erdgeschoss und im Jahr 
2022 Austausch von Fenstern im Obergeschoss). Keine voneinander getrennt zu beurteilenden 
energetischen Maßnahmen liegen vor, wenn die einzelnen Teilschritte für die Erfüllung der 
Mindestanforderungen gemäß ESanMV notwendig sind, z. B. der Einbau eines effizienten 
Gasbrennwertgerätes, das für die künftige Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet ist 
(„Renewable Ready“) und die gegebenenfalls später - innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
ab dem Datum der Installation des Gasbrennwertgerätes - erfolgte Einbindung des Anteils 
erneuerbarer Energien. In diesem Fall ist die energetische Maßnahme erst mit dem letzten 
Teilschritt abgeschlossen.  
 


43 Die Steuerermäßigung ist erstmalig in dem VZ zu gewähren, in dem die energetische 
Maßnahme abgeschlossen wurde. Voraussetzung ist, dass mit der Durchführung der 
energetischen Maßnahme nach dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde und diese vor dem 
1. Januar 2030 abgeschlossen ist. Die energetische (Einzel-)Maßnahme ist dann 
abgeschlossen, wenn die Leistung tatsächlich erbracht (vollständig durchgeführt) ist, die 
steuerpflichtige Person eine Rechnung (Schlussrechnung) erhalten und den Rechnungsbetrag 
auf das Konto des Leistungserbringers eingezahlt hat. Die Erledigung unwesentlicher 
Restarbeiten, die für die tatsächliche Reduzierung von Emissionen nicht hinderlich sind, ist 
unschädlich. Auch soweit bei einer mehrteiligen Maßnahme für einzelne Teilleistungen 
Teilrechnungen erstellt und diese von der steuerpflichtigen Person beglichen wurden, wird die 
Steuerermäßigung abweichend vom Abflussprinzip gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 EStG erst ab 
dem VZ des Abschlusses der energetischen Maßnahme gewährt.  
 
b) Fachgerechte Durchführung 


44 Von einer fachgerechten Durchführung ist auszugehen, wenn die energetische Maßnahme von 
einem Fachunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 ESanMV vorgenommen wurde. Die 
fachgerechte Durchführung durch ein Fachunternehmen ist auch in den Fällen zu bejahen, in 
denen ein angestellter Meister im Fachunternehmen tätig ist und mit der Durchführung der 
energetischen Maßnahme betraut war. Der Annahme einer fachgerechten Durchführung steht 
zudem nicht entgegen, wenn das Fachunternehmen ein anderes Unternehmen, das nicht in den 
in § 2 Absatz 1 ESanMV aufgeführten Gewerken tätig ist, mit der Durchführung einzelner 
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Kenntnisse in einem bestimmten Bereich verfügt. Das umfasst sowohl Unternehmen, die in 
einem anderen als dem in § 2 ESanMV aufgeführten zulassungspflichtigen Gewerk tätig sind, 
als auch Unternehmen, die in einem nach der Handwerksordnung nicht zulassungspflichtigen 
Bereich tätig sind (z. B. Einblasdämmung, Fenstermontage). Die Bescheinigung hat das von 
der steuerpflichtigen Person beauftragte Fachunternehmen auszustellen. Das bescheinigende 
Fachunternehmen bestätigt damit, dass für die Arbeiten des beauftragten Unternehmens die in 
der ESanMV aufgeführten Mindestanforderungen eingehalten sind. Werden von der 
steuerpflichtigen Person mehrere Fachunternehmen beauftragt, stellt jedes Fachunternehmen 
für die von ihm durchgeführte energetische Maßnahme eine Bescheinigung aus. 


 
45 Unternehmen, welche lose Dämmstoffe maschinell verarbeiten (Einblasdämmstoffe) und vom 


Hersteller dieser Dämmstoffe zu deren Verarbeitung qualifiziert und zertifiziert werden, 
gelten als Fachunternehmen i. S. d. § 2 Absatz 1 Nummer 5 ESanMV („Wärme-, Kälte- und 
Schallisolierungsarbeiten“) und sind zur Ausstellung einer Bescheinigung i. S. d.  
§ 35c Absatz 1 Satz 7 EStG berechtigt.  


 
46 Als Fachunternehmen i. S. d. § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG gelten zudem Unternehmen, die 


sich auf die Fenstermontage spezialisiert haben und in diesem Bereich gewerblich tätig sind. 
 


c) Energieberater 
47 Die Beauftragung eines Energieberaters mit der planerischen Begleitung oder 


Beaufsichtigung der energetischen Maßnahmen ist keine zwingende Voraussetzung für die 
Gewährung der Steuerermäßigung nach § 35c EStG.  
 


48 Die Kosten für einen Energieberater, der von der steuerpflichtigen Person oder mit deren 
Zustimmung vom Fachunternehmen mit der planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung 
der energetischen Maßnahmen beauftragt wurde, sind im Rahmen des § 35c EStG begünstigt. 
Hierzu zählen auch die Kosten der zur Bestandsaufnahme oder zur Qualitätssicherung 
durchgeführten Infrarot-Thermografie-Aufnahmen und Luftdichtheitsmessungen. Umfassen 
die Kosten für den Energieberater mehrere energetische Maßnahmen, ist eine Aufteilung der 
Kosten auf die einzelnen Maßnahmen nicht erforderlich. Jedoch können die Kosten nur 
einmal steuerermäßigend berücksichtigt werden.   
 


49 Als Energieberater i. S. d. § 35c Absatz 1 Satz 4 EStG gelten Personen,  


• die vom BAFA als fachlich qualifiziert zum Förderprogramm „Energieberatung für 
Wohngebäude“ zugelassen oder  


• die als Energieeffizienz-Experten für das KfW-Förderprogramm „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren – Wohngebäude“ (KfW-Programme Nr. 151/152/153 und 430) 
gelistet sind. 
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besitzen, fallen nicht darunter. 
 


50 Die Kosten für den Energieberater sind abweichend von § 35c Absatz 1 Satz 1 EStG in Höhe 
von 50 Prozent der Aufwendungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme zu 
berücksichtigen und nicht auf drei Jahre zu verteilen. Die Kosten für den Energieberater als 
auch die Kosten für die Erteilung der Bescheinigung nach § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG sind 
jeweils - wie die Aufwendungen für die energetische Maßnahme selbst - vom Höchstbetrag 
der Steuerermäßigung von 40.000 Euro umfasst.  


 
Beispiel 9 
 
Aufwendungen für energetische  
Maßnahmen in 2020:     215.000 Euro 
Kosten für den Energieberater in 2020:       3.000 Euro 
 
Steuerermäßigung im VZ 2020: 
Kosten für den Energieberater:     1.500 Euro (50 Prozent) 


 
Energetische Maßnahme:  15.050 Euro (7 Prozent) maximal 


14.000 Euro (Höchstbetrag 
inklusive Energieberaterkosten) 
 


Steuerermäßigung im VZ 2021: 
Energetische Maßnahme:  15.050 Euro (7 Prozent) maximal 


14.000 Euro (Höchstbetrag) 
 
Steuerermäßigung im VZ2022: 
Energetische Maßnahme:  12.900 Euro (6 Prozent) maximal 


12.000 Euro (Höchstbetrag) 
 
Steuerermäßigung insgesamt:    40.000 Euro 


 
51 Zu beachten ist, dass die steuerpflichtige Person die Kosten für den Energieberater insgesamt 


nur einmal zur Förderung beantragen kann. Ist bereits ein KfW-Zuschuss für die 
Energieberaterkosten gewährt worden, scheidet eine weitere Förderung über § 35c EStG aus. 
 


52 Werden an einem nicht nur zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude energetische 
Maßnahmen durchgeführt (vgl. Rz. 34), die ein Energieberater begleitet hat, sind die 
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Wohnzwecken dienenden Räume zur gesamten Nutzfläche des Gebäudes zu berücksichtigen, 
es sei denn, die Aufwendungen für die die energetische Maßnahme und damit die 
Energieberaterkosten sind ausschließlich den zu eigenen Wohnzwecken dienenden Räumen 
zuzuordnen (z. B. Fensteraustausch ausschließlich in den zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Räumlichkeiten). 


 
53 Eine Berücksichtigung der Kosten für den Energieberater ist nur möglich, wenn mindestens 


eine energetische Maßnahme i. S. d. steuerlich oder außersteuerlich geltenden 
Förderprogramme durchgeführt wurde. Unerheblich ist, ob für die energetische Maßnahme 
eine steuerliche Förderung oder eine andere öffentliche Förderung in Anspruch genommen 
wird.  


 
d) Umfeldmaßnahmen  


54 Unter Umfeldmaßnahmen sind Arbeiten und Investitionen zu verstehen, die unmittelbar zur 
Vorbereitung und Umsetzung einer förderfähigen Maßnahme notwendig sind und/oder deren 
Energieeffizienz erhöhen bzw. absichern. Als Umfeldmaßnahmen sind insbesondere 
anzusehen: 


 
• Baustelleneinrichtung wie Bautafel, Schilder, Absperrung von Verkehrsflächen, 
• Rüstarbeiten wie Gerüst, Schutzbahnen, 
• Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile,  
• bautechnische Voruntersuchungen beispielsweise zum Aufbau der Gebäudehülle, 
• Verlegungs- und Wiederherstellungsarbeiten, 
• Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen. 


 
Voraussetzung für die Gewährung der Steuerermäßigung nach § 35c EStG auch für die von 
der steuerpflichtigen Person beauftragten Umfeldmaßnahmen ist, dass eine Rechnung vorliegt 
und der Rechnungsbetrag auf das Konto des Leistungserbringers gezahlt wurde. 


 
55 Nicht berücksichtigungsfähig sind die Aufwendungen für die Beschaffung von 


Finanzierungsmitteln, Fremdfinanzierungsaufwendungen, Aufwendungen für Behörden- und 
Verwaltungsleistungen sowie Aufwendungen für einen Umzug oder ein Ausweichquartier 
während der Bauarbeiten. 
 
e) Nicht förderfähige Maßnahmen  


56 Übernimmt ein Energielieferant im Rahmen eines Vertrages die Versorgung einer 
Liegenschaft mit der benötigten Energie (Kälte, Wärme, Strom, Druckluft oder andere 
Formen von Energie), spricht man von Energie-Contracting. Die aus dem Abschluss eines 
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förderfähig. Da der Contracting-Nehmer nicht selbst die energetische Maßnahme tätigt und 
nicht Eigentümer der eingebauten Anlagen wird, liegen die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des § 35c EStG bereits dem Grunde nach nicht vor.   
 
15. Ausschluss der Förderung 


57 Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen für die 
energetische Maßnahme bereits als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt worden sind.  


 
Beispiel 10 
 
Die steuerpflichtige Person A macht Aufwendungen in Höhe von 23.000 Euro für die 
energetische Maßnahme einer ihr gehörenden Eigentumswohnung in ihrer 
Einkommensteuererklärung als Werbungskosten geltend. A nutzt diese 
Eigentumswohnung zu eigenen Wohnzwecken an ihrem Arbeitsort (Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte) im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Zudem stellt sie für 
dieselben Aufwendungen einen Antrag auf Steuerermäßigung nach § 35c EStG.  
 
Erklärungsgemäß werden die Aufwendungen für die energetische Maßnahme im 
Rahmen des monatlichen Höchstbetrages von 1.000 Euro (12.000 Euro pro Jahr) als 
Werbungskosten bei der doppelten Haushaltsführung (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 
Satz 4 EStG) berücksichtigt, mit der Folge, dass die Aufwendungen für die 
energetische Maßnahme für eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG nur noch anteilig 
mit 11.000 Euro berücksichtigt werden können.  


 
58 Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist vollständig ausgeschlossen, wenn für dieselbe 


energetische Maßnahme einschließlich der Kosten für den Energieberater 
 


• eine Steuerbegünstigung nach § 10f EStG für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen oder  


• eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG bei Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen oder  


• ein zinsverbilligtes Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse  
 


beansprucht werden. Dies gilt auch für sämtliche Umfeldmaßnahmen i. S. d. Rz. 54. 
Entscheidend ist, ob für die jeweilige energetische Maßnahme an sich (z. B. Erneuerung der 
Heizungsanlage, Wärmedämmung von Wandflächen, Wärmedämmung von Dachflächen) 
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sich alle Aufwendungen der jeweiligen energetischen Maßnahme auch tatsächlich im Rahmen 
der öffentlichen Förderung ausgewirkt haben. Unschädlich ist, wenn die steuerpflichtige 
Person ausschließlich für die Energieberatung Zuschüsse erhalten hat. In diesem Fall kann für 
die Kosten der Energieberatung keine Steuerermäßigung nach § 35c EStG beansprucht 
werden. Wird auf Grund dieser Energieberatung eine energetische Maßnahme durchgeführt 
und eine andere öffentliche Förderung nicht in Anspruch genommen, kann hierfür die 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG beansprucht werden.  
 


59 Der Ausschluss der Förderung nach § 35c EStG betrifft den gesamten 
Begünstigungszeitraum. Das heißt, liegen für die energetische Maßnahme sowohl die 
Voraussetzungen nach § 10f EStG, § 35a EStG, § 35c EStG als auch für die direkte 
Förderung (Darlehen/Zuschüsse) vor, ist die steuerpflichtige Person für die jeweilige 
energetische Maßnahme an die einmal getroffene Entscheidung für den gesamten 
Förderzeitraum gebunden. Ein Wechsel zwischen den Fördertatbeständen ist nicht möglich. 
 
Die steuerpflichtige Person kann z. B. nicht für den Austausch von Fenstern in einem zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten denkmalgeschützten Einfamilienhaus für den VZ 2020 den 
Abzug der Aufwendungen unter Vorlage der Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde nach 
§ 10f EStG und für den VZ 2021 die Steuerermäßigung nach § 35c EStG unter Vorlage der 
Bescheinigung des Fachunternehmens beanspruchen. Gleiches gilt entsprechend, wenn im VZ 
2020 zunächst die Steuerermäßigung gemäß § 35c EStG gewährt wird und im folgenden VZ 
2021 anstelle der Steuerermäßigung gemäß § 35c EStG die Steuerbegünstigung für zu 
eigenen Wohnwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen gemäß § 10f EStG für dieselbe Maßnahme beantragt 
wird.      
 
Die Gewährung der Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist nicht ausgeschlossen, wenn für 
das Objekt gleichzeitig Baukindergeld gezahlt wird. 


 
 16. Nachweis der energetischen Maßnahme 
60 Energetische Maßnahmen i. S. d. § 35c Absatz 1 Satz 3 EStG sind durch eine vom 


Fachunternehmen (vgl. Rz. 44) nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte 
Bescheinigung nachzuweisen. Die Bescheinigung kann auch von einer Person mit 
Ausstellungsberechtigung nach § 21 EnEV/§ 88 GEG erstellt werden. Einzelheiten hierzu 
sind durch BMF-Schreiben vom 31. März 2020 (BStBl I S. 484) geregelt. 
 


61 Die Steuerermäßigung ist davon abhängig, dass die steuerpflichtige Person für die 
Aufwendungen der energetischen Maßnahme eine Rechnung in deutscher Sprache erhalten 
hat und die Zahlung auf das Konto des - die energetische Maßnahme ausführenden - 
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Wohnungseigentümergemeinschaften müssen die sich aus der Rz. 35 ergebenden Nachweise 
vorhanden sein. Es ist ausreichend, wenn die steuerpflichtige Person die Rechnungen und den 
Zahlungsnachweis auf Verlangen des Finanzamtes vorlegen kann. Die Bescheinigung des 
Fachunternehmens oder einer Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 21 EnEV/§ 88 
GEG als notwendige Voraussetzung ist dem Finanzamt vorzulegen. 


 
Die Zahlung auf das Konto des Fachunternehmens erfolgt in der Regel durch Überweisung. 
Beträge, die im Wege des Online-Bankings überwiesen wurden, können in Verbindung mit 
dem Kontoauszug, der die Abbuchung ausweist, anerkannt werden. Das gilt auch bei 
Übergabe eines Verrechnungsschecks oder der Teilnahme an Electronic-Cash-Verfahren oder 
am elektronischen Lastschriftverfahren. Barzahlungen, Baranzahlungen oder 
Barteilzahlungen können nicht anerkannt werden. Das gilt selbst dann, wenn die Barzahlung 
von dem Fachunternehmen ordnungsgemäß gebucht worden ist und die steuerpflichtige 
Person einen Nachweis über die ordnungsgemäße Buchung erhalten hat oder wenn eine 
Barzahlung durch eine später veranlasste Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung 
ersetzt wird. 
 
Einer Rechnung in deutscher Sprache gleichzustellen ist eine Rechnung in ausländischer 
Sprache, die von einem vereidigten Übersetzer übersetzt worden ist. Die Kosten für die 
Übersetzung sind nicht förderfähig. 
 
Die vorgenannten Ausführungen gelten für die Aufwendungen der steuerpflichtigen Person 
für die Inanspruchnahme eines Energieberaters entsprechend. 


 
17. Konto eines Dritten 


62 Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung durch die steuerpflichtige Person ist auch 
möglich, wenn die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen, für die die 
steuerpflichtige Person eine Rechnung erhalten hat, von dem Konto einer dritten Person 
bezahlt worden sind.   


 
18. Verhältnis zu § 33 EStG 


63 Für den Teil der Aufwendungen, der durch den Ansatz der zumutbaren Belastung nach § 33 
Absatz 3 EStG oder wegen der Gegenrechnung von Pflegegeld oder Pflegetagegeld nicht als 
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt wird, kann die steuerpflichtige Person die 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG in Anspruch nehmen. 


 
19. Verhältnis zu § 92a EStG 


64 Steht eine energetische Maßnahme zugleich im Zusammenhang mit einem 
barrierereduzierenden Umbau einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung und wird 
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eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG hierdurch nicht ausgeschlossen. 
 


20. Antragstellung und Verfahren 
65 Der Antrag auf die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann bis zur Unanfechtbarkeit des 


betreffenden Einkommensteuerbescheides gestellt werden bzw. solange eine Änderung nach 
den Vorschriften der AO (z. B. § 164 Absatz 2 AO) oder des EStG möglich ist. 


 
66 Um für die Aufwendungen die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen gemäß  


§ 35c EStG bereits im laufenden Kalenderjahr beim monatlichen Lohnsteuerabzug mit 
berücksichtigen zu können, kann beim zuständigen Finanzamt ein Freibetrag als 
Elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c 
EStG in Höhe des Vierfachen der jährlichen Ermäßigung beantragt werden. 
 


67 Voraussetzung für die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist, dass die jeweilige energetische 
Maßnahme die Mindestanforderungen gemäß der jeweiligen Anlage zur ESanMV erfüllt. 
Davon ist auszugehen, wenn die steuerpflichtige Person eine Bescheinigung des von ihr 
beauftragten Fachunternehmens oder eine Bescheinigung einer Person mit 
Ausstellungsberechtigung nach § 21 EnEV/§ 88 GEG vorlegt, aus der sich ergibt, dass die 
energetische Maßnahme die Mindestanforderungen erfüllt. 
 


68 Steht das Eigentum am begünstigten Objekt mehreren Personen zu, können die der 
Steuerermäßigung zugrundeliegenden Aufwendungen gemäß § 35c Absatz 6 Satz 2 EStG 
gesondert und einheitlich festgestellt werden.   


 
Das BMF-Schreiben wird im BStBl Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Die Liste der nachfolgend aufgeführten förderfähigen Maßnahmen ist nicht abschließend. 
 
1. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Wänden 
 
− Abbrucharbeiten (wie Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von nicht thermisch 


getrennten Balkonen oder Treppenhäusern inklusive dann notwendiger Neuerrichtung) 
und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  


− Erdaushub bei Dämmung von erdberührten Außenflächen inklusive 
Sicherungsmaßnahmen  


− notwendige Bauwerkstrockenlegung  


− Erhöhung des Dachüberstandes  


− Bohrungen für Kerndämmungen  


− Ein- beziehungsweise Anbringen der Wärmedämmung, auch in Gebäudetrennfugen  


− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  


− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion wie thermische Ertüchtigung bestehender 
Balkone/Loggien inklusive nachträgliche Verglasung von unbeheizten Loggien, 
Dämmung von Heizkörpernischen und Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum  


− Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung der Fensterbänke  


− sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollläden 
und außen liegenden Verschattungselementen  


− Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen  


− Maler- und Putzarbeiten inklusive Stuckateurarbeiten, Fassadenverkleidung, zum Beispiel 
Klinker  


− Ersatz, Erneuerung und Erweiterung von Außenwänden  


− Einbau von Dämmsteinen  


− Erneuerung von Ausfachungen bei Fachwerkaußenwänden  


− Maßnahmen zum Schlagregenschutz  


− Maßnahmen zur Schalldämmung  


− Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk  







 
Seite 25  − Erneuerung der Briefkasten- und Klingelanlage  


− Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen, Geländer und Eingangsstufen  


− Verlegung der Regenrohre  


− Wiederherstellung der Außenanlage/Rabatte  


− hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inklusive Strangregulierung, Ventil 
und Pumpenerneuerung  


− Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, zum Beispiel durch Einbau von 
Nistkästen/Niststeinen in die Fassade oder in die Wärmedämmung sowie besondere 
Konstruktionen in Traufkästen; weitere Informationen unter www.bund-hannover.de 
"Artenschutz an Gebäuden" und www.bund-dueren.de "Artenschutz"  


2.  
2. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Dachflächen 


 
− Abbrucharbeiten wie alte Dämmung, Dacheindeckung, Dachpappe, Schweißbahnen oder 


Asbest und deren Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  


− Gutachten für Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile  


− Erneuerung der Dachlattung  


− Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre  


− Ein- beziehungsweise Aufbringen der Wärmedämmung  


− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  


− Aufdopplung und Verstärkung der Sparren bei Zwischensparrendämmung  


− Ersatz, Erneuerung und Erweiterung des Dachstuhls oder von Teilen eines Dachstuhls  


− Dämmung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben  


− Verkleidung der Dämmung (zum Beispiel Gipskartonplatten) sowie Maler- und 
Tapezierarbeiten bei ausgebautem Dachgeschoss  


− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion  


− Maßnahmen zur Schalldämmung  


− Austausch von Dachziegeln inklusive Versiegelung, Abdichtungsarbeiten am Dach, 
inklusive Dachdurchgangsziegel (zum Beispiel Lüftungs- oder Antennenziegel) und 
Schneefanggitter  







 
Seite 26  − Neueindeckung des Daches oder Dachabschlusses bei Flachdach mittels Dachpappe, 


Schweißbahn et cetera  


− Dachbegrünungen  


− Erneuerung/Einbau von Oberlichtern, Lichtkuppeln  


− Einbau von Schornsteinfeger-Ausstiegsluken in unbeheizten Dachräumen  


− Änderung des Dachüberstands  


− Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufbleche  


− notwendige Arbeiten an Antennen, Satellitenschüsseln, Elektrik, Blitzableiter 


− Schornsteinkopf neu einfassen, zum Beispiel Kaminabdeckung, Kaminverkleidung 


− hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inklusive Strangregulierung, Ventil 
und Pumpenerneuerung 


− Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, zum Beispiel durch Einbau von 
Nistkästen/Niststeinen in besondere Konstruktionen in Traufkästen, Dachschrägen oder 
im Giebelbereich; weitere Informationen unter www.bund-hannover.de "Artenschutz an 
Gebäuden" und www.bund-dueren.de "Artenschutz" 


 


3. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Geschossdecken 
 


− notwendige Abbrucharbeiten und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  


− Bauwerkstrockenlegung  


− Aufbringen der Wärmedämmung  


− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  


− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion  


− notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen  


− notwendige Maler- und Putzarbeiten  


− Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag (sofern Kellerdecke "von oben" gedämmt wird)  


− Maßnahmen zur Schalldämmung  


− Wiederherstellung der Begehbarkeit des neu gedämmten Bodens  
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Elektroanschlüssen  


− Erneuerung von energetisch relevanten Türen oder wärmedämmenden Bodentreppen, zum 
Beispiel zum Keller oder Dachboden, sowie von wärmedämmenden Bodenklappen zum 
unbeheizten Dachboden  


− hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inklusive Strangregulierung, Ventil 
und Pumpenerneuerung  


 
4. Förderfähige Maßnahmen bei der Erneuerung der Fenster und Außentüren 


 
− Ausbau und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  


− Austausch, Ertüchtigung (Neuverglasung, Überarbeitung der Rahmen, Herstellung von 
Gang- und Schließbarkeit sowie Verbesserung der Fugendichtheit und der 
Schlagregendichtheit) und Einbau neuer Fenster, Fenstertüren und Außentüren 
beziehungsweise deren erstmaliger Einbau  


− Einbau von Fensterlüftern und Außenwandluftdurchlässen (Außenwand-
Luftdurchlass/lässe)  


− Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster  


− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion, auch Dämmung von Heizkörpernischen, 
Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum  


− Maßnahmen zur Schalldämmung  


− Abdichtung der Fugen  


− Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung der Fensterbänke  


− sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollläden 
und außen liegenden Verschattungselementen nach DIN 4108-2  


− Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen  


− Fliegengitter, sofern diese fest eingebaut sind  


− Erneuerung des Heizkörpers bei Einbau größerer Fenster und daraus geringerer 
Brüstungshöhen  


− notwendige Putz- und Malerarbeiten im Fensterbereich (gegebenenfalls anteilig)  


− Erneuerung Hauseingangstüren sowie anderer Außentüren innerhalb der thermischen 
Gebäudehülle. Bei Mehrfamilienhäusern zum Beispiel auch Erneuerung von 
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oder Dachboden, Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden  


− notwendige Elektroarbeiten für elektrisch betriebene Fenster und Türen, Anschlüsse an 
Einbruchsicherungen  


− einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren der Widerstandsklasse RC2 nach 
DIN EN 1627 oder besser (auch ohne Nachweis über die Berücksichtigung der Festigkeit 
und Ausführung der umgebenden Wände)  


− einbruchhemmende Fenster, Fenstertüren und -rahmen sowie Außentüren der 
Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder besser, auch ohne Einhaltung der 
sicherheitstechnischen Anforderungen an die umgebenden Wandbauteile  


− Pilzkopfverriegelungen, drehgehemmter Fenstergriff, Sicherheitsverglasung, 
selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung, Sicherheitsrosette, verdeckt liegender 
Profilzylinder oder Sicherheitsprofilzylinder, Bandseitensicherung et cetera 


− Nachrüstsysteme wie Beschläge und Schlösser nach DIN 18104 Teil 1 oder 2, 
Mehrfachverriegelungssysteme mit Sperrbügelfunktion nach DIN 18251, Klasse 3 oder 
besser sowie Einsteckschlösser nach DIN 18251, Klasse 4 oder besser 


− Gemäß Anlage 4 „Erneuerung der Fenster oder Außentüren“ der ESanMV ist Bedingung 
für die Förderung von Fenstern und Fenstertüren, dass der U-Wert der Außenwand 
und/oder des Daches kleiner ist als der UW-Wert der neu eingebauten Fenster und 
Fenstertüren. Mit dieser Mindestanforderung soll das Risiko des Tauwasserausfalls im 
Bereich der Außenwände bzw. des Daches weitestgehend und pauschal ausgeschlossen 
werden. Sie darf nach der ESanMV gleichwertig erfüllt werden, indem durch weitere 
Maßnahmen Tauwasser- und Schimmelbildung weitestgehend ausgeschlossen werden.  


Als gleichwertige Maßnahmen gelten dabei: 


− Die feuchtetechnische Untersuchung und entsprechende Sanierung der 
Wärmebrücke am Fensteranschluss und  


− die Feststellung, ob lüftungstechnische Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
ausreichenden Luftwechsels notwendig sind.  


Der Bauherr ist über das Ergebnis zu informieren. Die Umsetzung von ggf. erforderlichen 
lüftungstechnischen Maßnahmen verantwortet der Bauherr. Die Einhaltung der 
Mindestanforderung mit gleichwertigen Maßnahmen ist nachweislich zu dokumentieren. 


Die Mindestanforderung bei der Erneuerung von Fenstern gilt auch bei der Erneuerung 
von Hauseingangstüren. Als gleichwertig gilt dabei die feuchtetechnische Untersuchung 
und entsprechende Sanierung der Wärmebrücke am Türanschluss. 
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Lüftungsanlage 
 


− Einbau der Lüftungsanlage, gegebenenfalls müssen Anforderungen an die Luftdichtheit 
der Gebäudehülle erfüllt werden 


− Wand- und Durchbrucharbeiten 


− Luftdurchlässe 


− Maßnahmen für Außenluft- und Fortluftelement 


− Elektroanschlüsse 


− Verkleidungen 


− notwendige Putz- und Malerarbeiten (gegebenenfalls anteilig) 


− bauliche Maßnahmen am Raum für Lüftungszentrale 


− Maßnahmen zur Schalldämmung 


− Einbau/Errichtung eines Erdwärmetauschers 


− Einbau von Solar-Luftkollektoren 


− Errichtung eines separaten, schallgedämmten Raumes zur Aufnahme der zentralen 
Lüftungstechnik einschließlich Berücksichtigung der Erfordernisse für die regelmäßige 
Hygienewartung 


− Luftdichtheitsmessung 


− Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung 


− Einbau einer Luftheizung 


 


6. Förderfähige Maßnahmen bei der Erneuerung der Heizungsanlage 
 
− Anschaffungskosten Wärmeerzeuger 


 Gas-Brennwertkessel und Gas-Hybridheizungen inklusive Gasanschluss (nur im 
Gebäudebestand: Gasleitung, Hausanschluss, Armaturen (z. B. 
Gasströmungswächter, Gaszähler, etc.)) 


 Biomasse-Anlagen inklusive sekundäre Bauteile zur Brennwertnutzung zur 
Partikelabscheidung (elektrostatische Abscheider, filternde Abscheider wie z. B. 
Gewebefilter und keramische Filter, Abscheider als Abgaswäscher) 
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 Wärmepumpen-Anlagen 
o Gas-Wärmepumpen inklusive Gasanschluss (Gasleitung, Hausanschluss, 


Armaturen) 
o Wärmepumpen-Anlagen kombiniert mit Lüftungsgeräten inklusive 


Wärmerückgewinnung sofern förderfähige Wärmepumpen mit 
Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung kombiniert und diese 
Komponenten regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden inklusive 
erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör 


− Montage und Installation inklusive der dafür erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und 
Materialien, z.B. Transport, Baugerüst, Lastenkran, Aufständerung, Unterkonstruktion, 
Fundament, Einhausung, zum Anschluss des Wärmerzeugers erforderliche Leitungen und 
Komponenten bis hin zur Wärmeverteilung (Heizkreisverteiler), Einstellung der 
Heizkurve 


− Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung des Anlagenbetreibers 


− Erschließung und Anschaffung der Wärmequelle einer Wärmepumpenanlage 
 Erdsondenbohrungen (auch Probebohrungen) inklusive verschuldensunabhängige 


Versicherung 
 Erdflächenkollektoren 
 Grabenkollektoren 
 Erdwärmekörbe 
 Energiepfähle 
 Brunnenbohrungen 
 Energiezäune, Massivabsorber 
 Luft-Sole-Wärmeübertrager 
 unterirdische Eis-, Erd- und Wasserspeicher 
 Solarthermie-Anlagen und der thermische Bestandteil von PVT-Anlagen 


(Photovoltaik-Solarthermie- Hybridanlagen) 
 PVT-Anlagen (vollständig), sofern der erzeugte Strom zur überwiegenden 


Eigenversorgung genutzt und keine Vergütung nach dem EEG in Anspruch 
genommen wird. 


 Abwasserwärmetauscher 
 Abwärmenutzung der Abluft als alleinige oder zusätzliche Wärmequelle einer 


Wärmepumpe, sofern eine förderfähige Wärmepumpe mit einem Lüftungsgerät 
inklusive Wärmerückgewinnung kombiniert wird und diese Komponenten zum 
gemeinsamen Betrieb lüftungs- und regelungstechnisch verbunden sind inklusive 
erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör 


− Erstellung und Anbindung an Wärmepumpenanlage 
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Saugsysteme, Förderschneckensysteme, Federblattrührwerke, Schubbodenaustragungen 
sowie Montage und Installation 


− Wärmespeicher 
 Anschaffung, Montage und Installation 


o alle Arten von Warmwasser-Speichern (Heizwasser-, Trinkwarmwasser,- 
und Kombispeicher, etc.) 


o Dämmung bestehender Wärmespeicher 
o Eisspeicher und sonstige Latentwärmespeicher, die den Phasen-Übergang 


eines Mediums nutzen 
o Wärmespeicherung in Beton, Zeolith oder sonstigen anderen Medien 
o Erdwärmespeicher 
o Tiefen-Aquifer- oder Hohlraum-Wärmespeicher 


− Errichtung, Sanierung oder Umgestaltung eines Heiz- bzw. Technikraums, sofern dies für 
den Betrieb des geförderten Wärmerzeugers erforderlich ist inklusive der erforderlichen 
fachtechnischen Arbeiten und Materialien (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche inklusive 
Dämmmaßnahmen, Maler-, Putzarbeiten) 


− Anschaffungskosten Flüssiggastanks oder Silos 


− Errichtung, Sanierung, Umgestaltung Bunker und Lagerräume für Biomassepellets bzw. -
hackschnitzel  


− Neuerrichtung, Erneuerung und/oder Anpassung bestehender Abgassysteme und 
Schornsteine (inklusive Verkleidung) in direktem Zusammenhang mit dem 
Wärmeerzeuger  


− Montage und Installation inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und 
Materialien (auch Wand- und Deckendurchbrüche inklusive Dämmmaßnahmen, Maler-, 
Putzarbeiten) 


− Anschaffung, Montage und Installation Wärmeverteilung und Wärmeübergabe  
 Flächenheizungen (Decken-, Fußboden- und Wandheizungen) inklusive 


Dämmung und Estrich, Bodenbelägen, Wandverkleidung, Putzarbeiten 
 Niedertemperatur-Heizkörper/Heizleisten in jeglicher Bauausführung (z. B. auch 


Gebläsekonvektoren), die eine Reduzierung der Vorlauftemperatur ermöglichen 
(Vorlauftemperatur ≤ 60 °C) 


 voreinstellbare Thermostatventile 
 Strangdifferenzdruckregler 
 hocheffiziente Umwälzpumpen (Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus 


geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex 
einhalten) 
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 Umbau von Einrohr- in Zweirohrsysteme 
 Wärmedämmung von Rohrleitungen und sonstigen wärmeverlustbehafteten 


technischen Komponenten 
 Komponenten zur Entgasung von Heizungswasser 
 Einbau oder Erneuerung des Luftleitungsnetzes einschließlich notwendiger 


Schalldämmmaßnahmen 
 Einbau oder Erneuerung von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, 


notwendige Elektroarbeiten 
 inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien wie z. B. 


die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 


− Warmwasserbereitung 
 Umstellung von einer dezentralen Warmwasserbereitung auf eine zentrale, 


heizungsintegrierte Warmwasserbereitung (inklusive notwendiger Sanitär- 
arbeiten wie Austausch der Armaturen, Einsatz wassersparender Maßnahmen, 
Abwasser-Wärmerückgewinnung, etc.) 


 Einbau hocheffizienter Warmwasser-Wärmepumpen 
 Frischwasser- und Wohnungsstationen 
 Kalkschutz- und Wasserenthärtungsanlagen 
 Anschaffung und Einbau hocheffiziente Zirkulationspumpen (Pumpen müssen die 


zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an 
den Energieeffizienzindex einhalten) 


− Demontage 
 Entsorgung eines alten Öl- oder Gastanks und Wiederherstellung der 


Außenanlagen bei erdbedeckten Tanks  
 Ausbau Altheizung einschließlich Entsorgung (inklusive Schadstoffe und 


Sonderabfälle)  
 
− Austausch Heizkessel, Pufferspeicher, Rohrnetz (inklusive Trinkwasserversorgung, zum 


Beispiel auch bei Bleirohren) und Heizflächen (Heizkörper oder Flächenheizung) 


− erstmaliger Einbau einer zentralen Gas-Heizungsanlage, inklusive Einbau von 
Pufferspeicher, Rohrnetz und Heizflächen (Heizkörper oder Flächenheizung) 


− Einbau voreinstellbarer oder Austausch von Thermostatventilen 


− Einbau oder Austausch von Strangdifferenzdruckreglern 


− Fußbodenheizung inklusive Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag und Wandheizung 
inklusive Putzarbeiten, Heizleisten 


− hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems 
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− Maßnahmen zur Schalldämmung 


− Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in die Heizungsanlage, 
inklusive notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der Armaturen 


− elektronisch geregelte Durchlauferhitzer 


− Wohnungsdisplays und Smart Metering-Systeme für Wärme, auch als Multi-Sparten-
Systeme inklusive Strom, Gas und Wasser (keine Endgeräte und keine 
Unterhaltungstechnik) 


− Anschluss an eine Breitbandverkabelung 


− Leerrohre, Kabel (zum Beispiel Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme 


− Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, notwendige Elektroarbeiten 


− Wärmemengenzähler 


− Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung 


− Anschlusskosten Fernwärme 


− Installationskosten inklusive einmaliger Anschlussgebühren bei Anschluss an 
Versorgungsnetz 


− Systeme zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser (zum Beispiel Duschwasser) 


− Lieferung und Einbau der solarthermischen Anlage  


− Anschluss solarthermische Anlage an das Warmwasser- und/oder Heizsystem, inklusive 
Solarspeicher, Steigleitungen 


− Nebenarbeiten wie Austausch oder Anpassung von Fensterbänken und Fensternischen 


− notwendige Maler-, Putz- und Wandverkleidungsarbeiten 


− Herstellung und Verschließen notwendiger Wand- und Deckendurchbrüche inklusive 
Dämmmaßnahmen 


− Einrichtung oder Neubau eines Heizraums beziehungsweise eines Bevorratungsbehälters 
für Biomasse 


− notwendige bauliche Maßnahmen am Heiz- und Kesselraum 


− Probebohrungen sowie die finale Erdwärmebohrung beim Einbau einer Erdwärmepumpe  
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7. Förderfähige Maßnahmen beim Einbau digitaler Systeme zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 
 


− Wohnungsdisplay zur Anzeige von aktuellen Daten der Heiz- und Elektroenergie, von 
Warm- und Kaltwasser   


− Smart-Meter, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik für Heizungslüftungs-, Beleuchtungs-, 
Lüftungs- und Klimatechnik sowie Einbindung von Wetterdaten  


− Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energieflüssen, Energieverbräuchen, 
Teilverbräuchen der unterschiedlichen Sparten und Energiekosten  


− elektronische Systeme zur Betriebsoptimierung, der Bereitstellung von Nutzerinformation 
bei nachlassender Systemeffizienz und der Anzeige von notwendigen 
Wartungsintervallen. Zum Beispiel bei der Wärmeerzeugung, dem hydraulischen 
Abgleich der Heizungsanlage und den Emissionen aus der Wärmeerzeugung  


− elektronische Systeme zur Unterstützung der Netzdienlichkeit von Energieverbräuchen 
(zum Beispiel für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser, Beleuchtung, 
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, Verbrauch und Erzeugung von erneuerbaren 
Energien, Haushaltsgeräte) 


− präsenzabhängige Zentralschaltung von Geräten, Steckdosen et cetera 


− baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme für Türen, Innentüren, Jalousien, 
Rollläden, Fenster, Türkommunikation, Beleuchtung, Heizungs- und Klimatechnik 


− Integration von Luftqualitätssensoren, Fensterkontakten, Präsenzsensoren, 
Beleuchtungsaktoren 


− elektronische Heizkörperthermostate/Raumthermostate, 


− intelligente Türsysteme mit personalisierten Zutrittsrechten 


− Energiemanagementsystem inklusive Integration in wohnwirtschaftliche Software 


− Systemtechnik für den Datenaustausch hausintern/-extern 


− elektronische Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmemengenzähler zur Visualisierung 
und Analyse von Heizwärmeverbräuchen 


− notwendige Verkabelung (zum Beispiel Ethernetkabel) oder kabellose funkbasierte 
Installationen (zum Beispiel Router) für Kommunikations-/Notrufsysteme und intelligente 
Assistenzsysteme, USB-Anschlussbuchsen 
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Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie für Smart 
Metering-Systeme. 


nicht förderfähig sind Endgeräte und Unterhaltungstechnik, wie zum Beispiel Handy, 
Tablet, Computer, Fernseher, Lautsprecher 


 


8. Förderfähige Maßnahmen bei Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern 
diese älter als zwei Jahre sind 
 


− Analyse des Ist-Zustandes, zum Beispiel nach DIN EN 15378 


− Durchführung des hydraulischen Abgleichs 


− Ersatz bestehender Pumpen durch Hocheffizienzpumpen. Pumpen müssen die zum 
Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den 
Energieeffizienzindex einhalten 


− Einbau hocheffizienter Trinkwasserzirkulationspumpen 


− Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern 


− in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung 


− Umbau von Ein- in Zweirohrsysteme 


− Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern 


− Erstmaliger Einbau von Flächenheizsystemen und Heizleisten (System-
Vorlauftemperaturen ≤ 35°C) inklusive Anpassung oder Erneuerung von Rohrleitungen 


− Austausch von "kritischen" Heizkörpern zur Systemtemperaturreduzierung 


− Einbau von zusätzlichen Wärmetauscher(n) zur Aufrüstung eines Gas-
Niedertemperaturkessels zu einem Gas-Brennwertkessel einschließlich notwendiger 
Schornsteinanpassungen 


− nachträgliche Dämmung von ungedämmten Rohrleitungen 


− Maßnahmen zur Schalldämmung 


− Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in die Heizungsanlage, 
inklusive notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der Armaturen 


− elektronisch geregelte Durchlauferhitzer 







 
Seite 36  − Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, Steuer- und 


Regelungstechnik und Nutzerinterface 


− Smart Metering-Systeme ohne Endgeräte und ohne Unterhaltungstechnik 


− Wärmemengenzähler 


− Anschluss an eine Breitbandverkabelung 


− Leerrohre, Kabel (zum Beispiel Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme 


− Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung 


 





		Lesezeichen strukturieren

		1. Begünstigtes Objekt 

		2. Begriff der Wohnung 

		3. Anspruchsberechtigte Person 

		4. Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 

		5. Alter des Objekts 

		6. Beschränkung des Höchstbetrages der Steuerermäßigung 

		7. Objektförderung 

		8. Steuerliche Förderung mehrerer Objekte 

		9. Miteigentum an einem begünstigten Objekt 

		10. Miteigentum bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern (mehrere begünstigte Objekte) 

		11. Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall 

		12. Unterschiedliche Nutzung einzelner Gebäudeteile 

		13. Wohnungseigentümergemeinschaft 

		14. Förderfähige Aufwendungen 

		15. Ausschluss der Förderung 

		16. Nachweis der energetischen Maßnahme 

		17. Konto eines Dritten 

		18. Verhältnis zu § 33 EStG 

		19. Verhältnis zu § 92a EStG 

		20. Antragstellung und Verfahren 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 13. Januar 2021 


BETREFF Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR); 
Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen 


GZ IV C 6 - S 2138/19/10002 :003 
DOK 2021/0014231 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt zur Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR Folgendes: 


Die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und 6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR 
geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung verlängern sich 
jeweils um ein Jahr, wenn die genannten Fristen ansonsten in einem nach dem 
29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahr ablaufen würden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.eu2020finance.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
11. Januar 2021 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF   Unberechtigter Steuerausweis; Rechnungen im Sinne von §  14c Abs.  2 UStG;  
  BFH-Urteil vom 21.  September 2016, XI  R  4/15  


GZ III C 2 - S 7283/19/10001 :001 
DOK 2021/0015688 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 
Mit Urteil vom 21. September 2016, XI R 4/15, hat der BFH entschieden, dass ein nicht 
unternehmerisch tätiger öffentlich-rechtlicher Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung unbe-
rechtigt im Sinne des § 14c Abs. 2 Sätze 1 und 2 UStG Umsatzsteuer gesondert ausweist, 
wenn er in seinen Gebührenbescheiden über die Tierkörperbeseitigung als Teil der Entsor-
gungsgebühr ein Nettoentsorgungsentgelt nebst darauf entfallenden Steuerbetrag angibt. 


Er bestätigt damit seine bisherige Rechtsprechung, dass § 14c Abs. 2 UStG nicht voraussetzt, 
dass die erteilte Rechnung (gegebenenfalls auch unzutreffend) alle in § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG 
aufgezählten Merkmale aufweist. Die Anforderungen an einen unberechtigten Steuerausweis 
im Sinne des § 14c Abs. 2 UStG erfüllt eine Rechnung schon dann, wenn sie den Rechnungs-
aussteller, den (vermeintlichen) Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung sowie das 
Entgelt und die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer ausweist. Denn Gegenstand der Rege-
lung des § 14c Abs. 2 UStG ist die Gefährdung des Steueraufkommens durch Abrechnungs-
dokumente, die die elementaren Merkmale einer Rechnung aufweisen oder den Schein einer 
solchen erwecken und den Empfänger zum Vorsteuerabzug verleiten. 


II. 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010,  


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 BStBl I S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom Schreiben vom 23. Dezember 2020 
- III C 3 - S 7279/19/10006 :002 (2020/1283532) -, BStBl I Seite xxx geändert worden ist, 
wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 14c.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„2Die Rechtsfolgen treten unabhängig davon ein, ob die Rechnung alle in § 14 Abs. 4 
und § 14a UStG aufgeführten Angaben enthält, die abstrakte Gefahr einer 
Vorsteuerinanspruchnahme ist ausreichend (vgl. BFH-Urteil vom 17. 2. 2011, 
V R 39/09, BStBl II S. 734).“ 


b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Dies ist jedenfalls der Fall, wenn die Rechnung den Rechnungsaussteller, den 
Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung sowie das Entgelt und die 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer enthält.“ 


2. Abschnitt 14c.2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„4Die Anforderungen an einen unberechtigten Steuerausweis erfüllt eine 
Rechnung vielmehr schon dann, wenn sie den Rechnungsaussteller, den 
(vermeintlichen) Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung sowie das 
Entgelt und die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer enthält.“ 


b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 bis 8 eingefügt: 


„5Die Umsatzsteuer ist bereits dann gesondert ausgewiesen, wenn die Steuer als
Geldbetrag genannt und als Steuerbetrag gekennzeichnet ist. 6Der eindeutige, 
klare und unbedingte Ausweis der Umsatzsteuer genügt. 7An den Steuerausweis
im Sinne von § 14c Abs. 2 UStG sind im Übrigen keine bestimmten optischen 
Anforderungen zu stellen. 8Die Steuer kann auch im Rahmen eines erläuternden 
Hinweises gesondert ausgewiesen werden (BFH-Urteil vom 21. 9. 2016, 
XI R 4/15, BStBl 2021 II, S. xxx).“ 


c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die neuen Sätze 9 und 10. 


3. Abschnitt 14c.2 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Inhalt wird Satz 1. 







 
    
 


 
   


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


Seite 3 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 


„2Es reicht aus, dass das Dokument als Abrechnung abstrakt die Gefahr 
begründet, vom Empfänger oder einem Dritten zur Inanspruchnahme des 
Vorsteuerabzugs gebraucht zu werden (vgl. BFH-Urteil vom 17. 2. 2011, 
V R 39/09, a.a.O.).“ 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 








Urteil vom 22. Oktober 2020, IV R 4/19 
Erweiterte Kürzung bei Mitvermietung eines zur Nutzung einer Dienstbarkeit angemieteten Gebäudeteils


ECLI:DE:BFH:2020:U.221020.IVR4.19.0


BFH IV. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 2 , BewG § 68 Abs 1 Nr 1 , BGB § 96 , GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2011 , GewStG VZ 2012 


vorgehend FG Münster, 06. Dezember 2018, Az: 8 K 3685/17 G


Leitsätze


1. Die An- und Weitervermietung fremden Grundbesitzes neben der Überlassung eigenen Grundbesitzes verstößt nicht 
gegen das Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, wenn sie zwingend notwendiger Teil der wirtschaftlich 
sinnvoll gestalteten Überlassung des eigenen Grundbesitzes ist und nur einen geringfügigen Umfang hat.


2. Ein Untererbbaurecht einschließlich des vom Untererbbauberechtigten errichteten Gebäudes ist "eigener Grundbesitz" 
des Untererbbauberechtigten i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.


3. Ist an einem Grundstück eine Grunddienstbarkeit bestellt, ist die Dienstbarkeit für Zwecke des § 9 Nr. 1 GewStG dem 
Grundbesitz zuzuordnen, zu dem das herrschende Grundstück gehört.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 06.12.2018 - 8 K 3685/17 G wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist infolge einer Anwachsung des Vermögens der UV-GmbH & Co. KG 
(UV-KG) zum 31.12.2010 deren Gesamtrechtsnachfolgerin geworden. Die Tätigkeiten der UV-KG und der Klägerin 
beschränkten sich in den Streitjahren (2010 bis 2012) auf die Vermietung von Grundbesitz. Streitig ist, ob 
ausschließlich eigener Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) überlassen wurde, 
weil die UV-KG und anschließend die Klägerin mit einer ihnen als Untererbbauberechtigte gehörenden Halle auf dem 
Grundstück B-Straße 1 in E (Gemarkung …, Flur 1, Flurstück 9) auch den angemieteten Teil einer auf dem 
benachbarten Grundstück B-Straße 3 / X-Weg (Flurstück 2) befindlichen Halle vermieteten.


2 Mit den genannten Grundstücken hatte es folgende Bewandtnis: Auf dem Flurstück 9 sowie dem benachbarten 
Flurstück 7 (B-Straße 3) hatte die heutige H-GmbH & Co. KG (H-KG) als Untererbbauberechtigte für den Einzelhandel 
bestimmte Hallen errichtet. Auf dem hinter diesen beiden Grundstücken liegenden Flurstück 2 hatte die H-KG 
ebenfalls als Untererbbauberechtigte eine Lagerhalle errichtet, die in ihrem Hauptteil an die Parzelle 7 anschloss und 
von der an der nördlichen und östlichen Wand ein winkelförmiger Teil mit einer Breite von ca. acht Metern abgetrennt 
(sog. Lieferschlauch) und mit dem westlichen Teil der der Länge nach geteilten Halle auf der Parzelle 9 verbunden 
war. Diese Halle war von der H-KG, die selbst auf der Parzelle 7 einen … betrieb, seit 1993 an ein 
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Büroeinzelhandelsunternehmen vermietet worden (die heutige S-GmbH --S--), das den östlichen Teil wiederum 
untervermietet hatte (zuletzt an die Firma A). In dem "Lieferschlauch" befanden sich Hochregallager, die von S genutzt 
wurden.


3 Die UV-KG war Gesellschafterin der H-KG gewesen. Aufgrund eines Vertrags vom 31.07.2003 wurde ihr das 
Untererbbaurecht an dem Flurstück 9 übertragen. Zugunsten des Untererbbauberechtigten des Flurstücks 9 wurde auf 
dem Flurstück 2 eine Grunddienstbarkeit bestellt und im Grundbuch eingetragen. Diese bestand für eine Teilfläche 
aus einem ausschließlichen Geh- und Fahrtrecht auf einer Breite von ca. acht Metern (insgesamt ca. 536 qm) auf der 
mit dem "Lieferschlauch" bebauten Hallenfläche und einem nicht ausschließlichen Geh- und Fahrtrecht auf der 
Zufahrt zu der Halle. Schuldrechtlich wurde dazu vereinbart:


"Solange das Flurstück 2 mit dieser Halle bebaut bleibt und der Untererbbauberechtigte die derzeitige Nutzung 
des Hallenteils, welcher sich auf dem hier belasteten Grundstücksteil befindet, fortsetzt, ist der Eigentümer des 
herrschenden Untererbbaurechts verpflichtet, ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8,70 Euro pro qm genutzter 
Hallenfläche zu leisten, mindestens jedoch derjenige Betrag, den der jeweilige Mieter des auf dem hier 
übertragenen Untererbbaurechts befindlichen Objekts schuldet."


4 Dem Untererbbauberechtigten blieb es nach dem Vertrag unbenommen, mit einer Kündigungsfrist von einem Monat 
auf die Nutzung dieses Hallenteils bei gleichzeitigem Wegfall der Nutzungsentgeltverpflichtung zu verzichten.


5 Die UV-KG führte den Mietvertrag mit S unter Fortdauer der Untervermietung zunächst fort. Ab Oktober 2006 
vermietete die UV-KG beide Hallenteile direkt an S und den vormaligen Untermieter. Jeder Mieter hatte eine 
monatliche Miete von 23.728,99 € zu zahlen, wobei die Fläche des von S gemieteten westlichen Teils der Halle 
einschließlich des "Lieferschlauchs" 2 182 qm, die des östlichen Teils rund 1 228 qm betrug. Die UV-KG bzw. die 
Klägerin zahlten in den Streitjahren ihrerseits das vereinbarte Nutzungsentgelt für den "Lieferschlauch" von 8,70 € pro 
qm an die H-KG.


6 Bei Festsetzung der Gewerbesteuermessbeträge folgte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) den 
Erklärungen der UV-KG (2010) bzw. der Klägerin (2011 und 2012) und gewährte antragsgemäß die erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Mit Bescheid für 2010 vom 11.11.2011 wurde für die Klägerin als 
Gesamtrechtsnachfolgerin der UV-KG ein Gewerbesteuermessbetrag von 0 € festgesetzt. Ebenfalls auf 0 € belief sich 
der Gewerbesteuermessbetrag für die Klägerin laut Bescheid für 2011 vom 12.07.2013. Für 2012 wurde mit Bescheid 
vom 04.11.2013 unter Gewährung der erweiterten Kürzung ein Gewerbesteuermessbetrag von 4.728 € gegenüber der 
Klägerin festgesetzt.


7 Nach einer Außenprüfung ging das FA den Prüfungsfeststellungen folgend davon aus, dass wegen der Mitvermietung 
des "Lieferschlauchs" die Voraussetzungen einer erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG für die UV-KG im 
Jahr 2010 und für die Klägerin in den Jahren 2011 und 2012 nicht erfüllt seien. Außerdem wurde der Gewerbeertrag 
der Klägerin um Sondervergütungen erhöht, die sich im Jahr 2011 auf 128.693,33 € und im Jahr 2012 auf 135.041,60 € 
beliefen. Das FA erließ daraufhin am 11.03.2016 geänderte Gewerbesteuermessbescheide. Für 2010 wurde gegenüber 
der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der UV-KG ein Gewerbesteuermessbetrag von 29.438 € festgesetzt. Für 2011 und 
2012 betrugen die für die Klägerin festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge 100.919 € bzw. 104.706 €.


8 Die hiergegen von der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der UV-KG (2010) bzw. der Klägerin in eigener Sache (2011 
und 2012) erhobenen Einsprüche wurden mit Einspruchsentscheidungen vom 30.10.2017 als unbegründet 
zurückgewiesen.
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9 Mit vom Finanzgericht (FG) zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundenen Klagen machte die 
Klägerin (für 2010 als Rechtsnachfolgerin der UV-KG) wie schon in den Einspruchsverfahren geltend, die 
Voraussetzungen der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG seien erfüllt. Bei der Mitvermietung des 
"Lieferschlauchs" handele es sich um die Überlassung eigenen Grundbesitzes, weil das Geh- und Fahrtrecht über den 
"Lieferschlauch" durch eine als rechtlicher Bestandteil des Untererbbaurechts am Flurstück 9 anzusehende 
Dienstbarkeit gesichert sei. Selbst wenn es sich um fremden Grundbesitz handeln würde, wäre die Überlassung des 
"Lieferschlauchs" aber eine unschädliche Nebentätigkeit. Dies ergebe sich aus der besonderen historischen, 
vertraglichen, bautechnischen und funktionalen Verzahnung der Teilfläche auf dem Flurstück 2 mit dem Objekt auf 
dem Flurstück 9. Im Übrigen sei der "Lieferschlauch" unentgeltlich überlassen worden, so dass es schon deshalb an 
einer kürzungsschädlichen Tätigkeit fehle.


10 Das FG gab dem Antrag der Klägerin, die geänderten Gewerbesteuermessbescheide vom 11.03.2016 dahingehend zu 
ändern, dass die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG gewährt wird, 
mit Urteil vom 06.12.2018 in vollem Umfang statt.


11 Mit der Revision trägt das FA erneut vor, dass die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht erfüllt seien, 
weil die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin nicht ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet habe. Das 
kürzungsschädliche Tatbestandsmerkmal sei in der An- und Weitervermietung der Lagerkapazität im "Lieferschlauch" 
zu sehen. Diese sei kein zum Zweck der Belieferung zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll 
gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung, sondern eine kürzungsschädliche Weitervermietung einer 
fremden, gewerblich als Lagerflächenerweiterung genutzten Immobilie (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- 
vom 08.12.2016 - IV R 55/10, BFHE 256, 519, BStBl II 2017, 722). Dies folge aus dem fehlenden bindenden 
Zusammenhang zwischen der Einräumung der Dienstbarkeit und der Anmietung der die von der Dienstbarkeit 
umfasste Fläche überbauenden Halle. Das Geh- und Fahrtrecht bestehe auch dann unverändert fort, wenn das 
schuldrechtliche Nutzungsverhältnis an der Halle ende. Das dingliche Recht habe deshalb entgegen der Auffassung 
des FG nicht nur über die Anmietung und Weitervermietung der Halle genutzt werden können. Das FG beziehe sich 
ausschließlich auf die Nutzung der Halle als Lieferweg, obwohl der Beklagtenvertreter in der mündlichen 
Verhandlung darauf hingewiesen habe, dass der Hallenteil hauptsächlich zur Lagerung genutzt werde. Dies ergebe 
sich aus dem Mietvertrag, in dem der Hallenteil als weiteres Lager von ca. 500 qm bezeichnet werde. Das dingliche 
Geh- und Fahrtrecht habe zur gesicherten Belieferung ausgereicht, weil gegen Eingriffe ein sachenrechtlicher 
Abwehranspruch bestehe. Unschädlich sei die Weitervermietung nur, wenn sie zwingend notwendiger Teil der 
wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksnutzung bzw. -verwaltung sei. Darauf, ob sie lediglich 
wirtschaftlich sinnvoll sei, komme es nicht an. Die Lagerkapazität der 1 500 qm großen Halle sei groß genug 
gewesen. Dass bei einer Teilnutzung als Lager die Verkaufsfläche vermindert werde, sei ohne Bedeutung.


12 Soweit das FG betragsmäßig von einer Geringfügigkeit der Nebentätigkeit ausgehe, sei dies mit dem 
Gesetzeswortlaut nicht vereinbar. Der BFH habe mehrfach entschieden, dass es eine allgemeine 
Geringfügigkeitsgrenze nicht gebe. Die im BFH-Urteil vom 18.04.2000 – VIII R 68/98 (BFHE 192, 100, BStBl II 2001, 
359) offen gelassene Frage, ob es betragsmäßig eine absolute oder relative Geringfügigkeitsgrenze gebe, habe der 
BFH im Beschluss vom 17.11.2005 – I B 150/04 (BFH/NV 2006, 609) ausdrücklich negativ beantwortet. Lege man die 
Grundsätze des BFH-Urteils vom 11.04.2019 - III R 36/15 (BFHE 264, 470, BStBl II 2019, 705) zugrunde, sei es nicht 
vertretbar anzunehmen, dass die zum eigenen Grundbesitz gehörende Dienstbarkeit wirtschaftlich sinnvoll nur durch 
Mitvermietung des auf dem dienenden Grundstücksteil befindlichen Hallenteils hätte genutzt werden können. Denn 
das Fahrtrecht habe rechtlich auch ohne Gebäude durchgesetzt werden können. Allein auf diesen objektiven 
Umstand sei abzustellen, nicht auf die Vorstellungen der Vertragspartner des Mietverhältnisses.


13 Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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14 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


15 Sie stützt sich im Wesentlichen auf die Gründe des FG-Urteils. In Erwiderung auf die Revisionsbegründung führt die 
Klägerin aus, der BFH habe nicht jede Nebentätigkeit als kürzungsschädlich behandelt. Die Mitnutzung des 
"Lieferschlauchs" zu Lagerzwecken sei den Beteiligten und dem FG bekannt gewesen. Entgegen der Darstellung des 
FA habe nicht die Klägerin, sondern die Mieterin den "Lieferschlauch" mit Regalen zu Lagerzwecken ausgestattet. 
Maßgebend dafür, dass das FG die Mitvermietung als nicht kürzungsschädlich angesehen habe, sei die enge 
historische, bautechnische und vertragliche Verbindung des "Lieferschlauchs" mit dem Hallengebäude der Klägerin. 
Eine wettergeschützte Belieferung sei nur auf diesem Weg möglich gewesen. Der mit dem "Lieferschlauch" 
verbundene Hallenteil habe kaum eigene Lagerkapazitäten gehabt. Es habe lediglich einen 46 qm großen und 
bereits in den "Lieferschlauch" hineinragenden Lagerraum gegeben. Für die zwingende Notwendigkeit der 
Mitvermietung spreche bereits, dass die Mieterin die Räumlichkeiten in dieser Form seit 1993 genutzt habe. Der 
hiesige Fall sei vergleichbar mit dem Fall, in dem das FG Berlin mit rechtskräftigem Urteil vom 30.11.1977 - 
VI 179/77 (Entscheidungen der Finanzgerichte 1978, 399) keine schädliche Nebentätigkeit angenommen habe. Das 
Geh- und Fahrtrecht an der Teilfläche des "Lieferschlauchs" hätte ohne Mitvermietung der Halle wirtschaftlich nicht 
genutzt werden können, worauf auch das FG abgehoben habe. Dem Einwand des FA, es habe auch eine andere 
Belieferungsmöglichkeit gegeben, habe das FG zutreffend entgegengehalten, dass dann das Geh- und Fahrtrecht 
ungenutzt geblieben wäre. Soweit das FG Ausführungen zu einer quantitativen Begrenzung für Nebentätigkeiten 
gemacht habe, bezögen sich diese nicht auf eine allgemeine Grenze, sondern darauf, dass eine dem Grunde nach 
kürzungsunschädliche Tätigkeit nur eine geringfügige Nebentätigkeit sei. Zu Recht habe das FG Mieteinnahmen und 
Einkünfte aus der Anmietung und Weitervermietung ins Verhältnis gesetzt. Allerdings seien die Einnahmen und 
Einkünfte aus der Vermietung des "Lieferschlauchs" zu hoch angesetzt worden, weil das FG von einer 
Durchschnittsmiete für Halle und "Lieferschlauch" ausgegangen sei, obwohl für Letzteren von einer geringeren Miete 
hätte ausgegangen werden müssen. Die Grundsätze des Großen Senats des BFH im Beschluss vom 25.09.2018 - 
GrS 2/16 (BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262), wonach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht als Subventionsnorm, sondern 
als am gewerbesteuerrechtlichen Belastungsgrund ausgerichtete Korrektur einer rein rechtsformveranlassten 
Steuerbelastung zu verstehen sei, müssten auch bei der Bestimmung der kürzungsunschädlichen Nebentätigkeiten 
berücksichtigt werden.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das 
FG hat § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zutreffend ausgelegt (1.) und in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise auf 
den festgestellten Sachverhalt angewendet (2.).


17 1. Das FG hat § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zutreffend und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BFH 
ausgelegt.


18 a) Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts 
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt (sog. einfache Kürzung). An Stelle 
der Kürzung nach Satz 1 tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben 
Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und 
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Kürzung). Zweck der erweiterten Kürzung ist es, die Erträge aus der bloßen 
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes von der Gewerbesteuer aus Gründen der Gleichbehandlung mit 
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Steuerpflichtigen, die nur Grundstücksverwaltung betreiben, freizustellen (Beschluss des Großen Senats des BFH in 
BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 96, m.w.N.).


19 Eigener Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist der zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörende 
Grundbesitz (Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 76). Dieser wird 
verwaltet und genutzt, wenn er zum Zweck der Fruchtziehung aus zu erhaltender Substanz eingesetzt wird, etwa 
durch Vermietung und Verpachtung (BFH-Urteile vom 17.01.2006 - VIII R 60/02, BFHE 213, 5, BStBl II 2006, 434, und 
vom 14.07.2016 - IV R 34/13, BFHE 255, 12, BStBl II 2017, 175, jeweils m.w.N.). Die neben der Vermögensverwaltung 
des Grundbesitzes erlaubten, jedoch nicht begünstigten Tätigkeiten sind in § 9 Nr. 1 Sätze 2 und 3 GewStG 
abschließend aufgezählt (BFH-Urteil vom 14.06.2005 - VIII R 3/03, BFHE 210, 38, BStBl II 2005, 778). Darüber hinaus 
können nach ständiger Rechtsprechung auch Nebentätigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb des 
von dem Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gezogenen Rahmens liegen (dazu nachfolgend unter 
d).


20 b) Ein Erbbaurecht einschließlich des vom Erbbauberechtigten errichteten Gebäudes ist "eigener Grundbesitz" i.S. des 
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Das Erbbaurecht ist als dingliches Recht bürgerlich-rechtlich dem Grundstück gleichgestellt. 
Mit seiner Bestellung scheidet das Grundstück aus dem Grundbesitz des Eigentümers i.S. des § 9 Nr. 1 GewStG aus. 
Fortan ist es dem Grundbesitz des Erbbauberechtigten zuzurechnen (BFH-Urteil vom 15.04.1999 – IV R 11/98, BFHE 
188, 412, BStBl II 1999, 532, m.w.N.). Ist an dem Erbbaurecht ein Untererbbaurecht bestellt, kann dieses im 
Verhältnis zum Erbbaurecht nicht anders behandelt werden als das Erbbaurecht im Verhältnis zum Eigentum am 
Grundstück. Das Grundstück ist dementsprechend ab Bestellung des Untererbbaurechts dem "eigenen Grundbesitz" 
im Betriebsvermögen des Untererbbauberechtigten zuzurechnen.


21 c) Ist an einem Grundstück eine Grunddienstbarkeit bestellt, ist die Dienstbarkeit für Zwecke des § 9 Nr. 1 GewStG 
dem Grundbesitz zuzuordnen, zu dem das herrschende Grundstück gehört. Wie das FG zutreffend ausgeführt hat, ist 
der Begriff des Grundbesitzes im bewertungsrechtlichen Sinn zu verstehen (vgl. BFH-Urteil vom 20.09.2007 – 
IV R 19/05, BFHE 219, 190, BStBl II 2010, 985, m.w.N.). Nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 des Bewertungsgesetzes (BewG) 
gehören zum Grundvermögen der Grund und Boden, die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und das Zubehör. Da 
Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, als Bestandteile des Grundstücks gelten (§ 96 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), gehört eine Grunddienstbarkeit --anders als ein obligatorisches Nutzungsrecht-- zum 
Grundvermögen des Eigentümers des herrschenden Grundstücks (BFH-Urteil vom 11.06.2008 - II R 71/05, BFHE 222, 
57, BStBl II 2009, 132; BFH-Beschluss vom 12.11.2009 - IV B 8/09, BFH/NV 2010, 464). Die Dienstbarkeit gehört 
demgemäß für den Eigentümer des herrschenden Grundstücks zu dessen "eigenem Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG. Ist die Dienstbarkeit für ein Erbbaurecht bestellt, gehört sie folglich zum Grundbesitz des 
Erbbauberechtigten.


22 Die Zurechnung der Dienstbarkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Zurechnung des belasteten Grundstücksteils. 
Dieser bleibt weiter Teil des belasteten Grundstücks und das zivilrechtliche Eigentum steht ebenso wie das 
wirtschaftliche Eigentum i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung demjenigen zu, dem das belastete 
Grundstück zuzurechnen ist. Dies betrifft sowohl den Grund und Boden als auch auf dem belasteten Grundstücksteil 
stehende Gebäude, es sei denn, Letztere wären steuerrechtlich einem Anderen als dem zivilrechtlichen Eigentümer 
zuzurechnen.


23 d) Die von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geforderte ausschließliche Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes 
bedeutet, dass grundsätzlich nur die begünstigte Tätigkeit ausgeübt werden darf und es sich ausnahmslos um 
eigenen Grundbesitz handeln muss. Nebentätigkeiten liegen aber dann noch innerhalb des von dem 
Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens und sind ausnahmsweise nicht begünstigungsschädlich, wenn sie der 
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren Sinn dienen und als zwingend notwendiger Teil einer 
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wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung angesehen werden können 
(ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile in BFHE 264, 470, BStBl II 2019, 705, Rz 26; vom 28.11.2019 - 
III R 34/17, BFHE 267, 398, BStBl II 2020, 409, Rz 16; in BFHE 210, 38, BStBl II 2005, 778). Die An- und 
Weitervermietung fremden Grundbesitzes neben der Überlassung eigenen Grundbesitzes kann danach nur dann eine 
begünstigte Nebentätigkeit sein, wenn sie zwingend notwendiger Teil der wirtschaftlich sinnvoll gestalteten 
Überlassung des eigenen Grundbesitzes ist. Ist der Umfang einer solchen Tätigkeit gering, kommt es nicht zur 
Versagung der erweiterten Kürzung wegen Verstoßes gegen das Ausschließlichkeitsgebot (BFH-Urteile vom 
04.10.2006 - VIII R 48/05, unter II.3.b; vom 22.06.2016 – X R 54/14, BFHE 254, 354, BStBl II 2017, 529, Rz 40; vom 
08.12.2016 – IV R 14/13, BFHE 256, 170, BStBl II 2017, 494, Rz 21; in BFHE 256, 519, BStBl II 2017, 722, Rz 38).


24 2. Die vorstehenden Rechtsgrundsätze hat das FG zutreffend auf den von ihm festgestellten Sachverhalt 
angewendet. Die Feststellung der Tatsachen ist nicht durch Verfahrensrügen angegriffen worden und die Würdigung 
der Tatsachen durch das FG bindet den BFH, weil sie weder Denkgesetze noch Erfahrungssätze verletzt (§ 118 Abs. 2 
FGO).


25 a) Das Untererbbaurecht der Klägerin bzw. der UV-KG als deren Rechtsvorgängerin gehörte zu dem eigenen 
Grundbesitz der Klägerin bzw. der UV-KG. Mit der Gesamtrechtsnachfolge ist das Untererbbaurecht auf die Klägerin 
übergegangen, auch wenn die Eintragung im Grundbuch erst später erfolgte. Die Dienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) 
war Bestandteil des Untererbbaurechts und damit auch eigener Grundbesitz. Das Gebäude auf dem dienenden 
Grundstücksteil (Flurstück 2) stand weder im zivilrechtlichen noch im wirtschaftlichen Eigentum der Klägerin bzw. 
der UV-KG. Die Mitvermietung des auf dem Flurstück 2 befindlichen Teils des Hallengebäudes ohne das Geh- und 
Fahrtrecht kann danach nur dann kürzungsunschädlich erfolgt sein, wenn es sich hierbei um eine Nebentätigkeit zur 
Überlassung der im Eigentum der Klägerin bzw. der UV-KG stehenden Halle auf der Parzelle 9 gehandelt hat.


26 b) Auf der Grundlage der für den erkennenden Senat bindenden Feststellungen erscheint es möglich, dass die 
Untervermietung des über dem Fahrweg errichteten Hallengebäudes zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich 
sinnvoll gestalteten Nutzung des Geh- und Fahrtrechts war. Danach ist die vom FG vorgenommene Würdigung, 
wonach die zum eigenen Grundbesitz gehörende Dienstbarkeit wirtschaftlich sinnvoll nur durch Mitvermietung des 
auf dem dienenden Grundstücksteil befindlichen Teils des Hallengebäudes genutzt werden konnte, revisionsrechtlich 
nicht zu beanstanden; sie verstößt weder gegen Denkgesetze noch Erfahrungssätze.


27 Das Geh- und Fahrtrecht auf der belasteten Fläche hätte zwar zivilrechtlich auch ohne Vertrag über die Nutzung der 
Halle zwischen der UV-KG und der H-KG durchgesetzt werden können. Im Hinblick auf die historische Entwicklung 
hat das FG aber zwingende Gründe für eine Anlieferung über den "Lieferschlauch" festgestellt und sich dafür auf 
verschiedene Indizien gestützt, die mit den objektiven, aus der Lage des Grundstücks folgenden Umständen und 
nicht mit den subjektiven Vorstellungen der Mietvertragsparteien zusammenhängen. Eine Anmietung des 
"Lieferschlauchs" unmittelbar von der Eigentümerin der Halle (H-KG) durch den Mieter hielt das FG deshalb bei 
wirtschaftlicher Betrachtung nicht für möglich, weil die Überlassung des Fahrtrechts der UV-KG dann von jenem 
Mietvertrag mit der Eigentümerin abhängig gewesen wäre. Nur bei Abschluss des Mietvertrags mit der Eigentümerin 
der "Lieferschlauch"-Halle hätte der Mieter der eigenen Halle der Klägerin bzw. der UV-KG das Fahrtrecht in der 
bisherigen Weise und zugleich zu Lagerzwecken nutzen können. Wäre es nicht zu dem Mietvertrag zwischen dem 
Mieter der Halle und der Eigentümerin des "Lieferschlauchs" gekommen, hätte die Belieferung auf anderem Weg 
stattfinden müssen. Selbst wenn dies möglich gewesen wäre, worüber zwischen den Verfahrensbeteiligten Streit 
besteht, wäre das Fahrtrecht im "Lieferschlauch" für die UV-KG dann wirtschaftlich sinnlos gewesen. Dass die 
Fortsetzung des langjährigen Mietverhältnisses mit S gefährdet gewesen wäre, wenn nicht mehr über den 
"Lieferschlauch" hätte angeliefert werden können, und dass sich unter diesen Bedingungen auch kein anderer Mieter 
für die eigene Halle hätte finden lassen, konnte das FG danach ohne Verstoß gegen die Denkgesetze annehmen.
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28 Zutreffend hat das FG auch den Umfang der Nebentätigkeit gewürdigt. Dem liegt entgegen der Auffassung des FA 
keine Abweichung von der Rechtsprechung des BFH zugrunde. Denn das FG ist nicht von einer allgemeinen 
Geringfügigkeitsgrenze ausgegangen, sondern hat eine dem Grunde nach als zulässig angesehene Nebentätigkeit 
zusätzlich von der Geringfügigkeit des Umfangs dieser Tätigkeit abhängig gemacht. Dies ist als restriktive Auslegung 
des Begriffs der "Neben"-Tätigkeit zu verstehen und entspricht der Sichtweise des BFH (Urteile vom 04.10.2006 - 
VIII R 48/05, unter II.3.b, und in BFHE 254, 354, BStBl II 2017, 529, Rz 40).


29 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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